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HINW~IS~ FUR D~N LES~R 

Die Resolutionen und BeschlUsse des Sicherheitsrats werden 
jährlich ver6ffent1icht. Der vorlIegende Band enthält die 
1985 vom Rat verabschiedeten bzw. gefaßten Resolutionen und 
BeschlUsse zu Sachfrsgen sowie einige BeschlUsse zu den 
wichtigeren Verfahrensfragen. Die Resolutionen und BeschlUsse 
sind unter allgemeinen Uberschriften zum jeweiligen Thema 
untergliedert. Die Reihenfolge der Fragen in den bei den Teilen 
ergibt sich aus ihrer erstmaligen Behandlung durch den Rat in 
dem betreffenden Jahr, wobei die Resolutionen und BeschlUsse 
dann bei jeder Frage wieder in chronologischer Reihenfolge 
aufgefUhrt werden. 

BeschlUsse des Rats zu seiner Tagesordnung sind unter der 
Uberschrift "1985 erstmals in die Tagesordnung des Sicherheits
rats aufgenommene Punkte" zu finden. 

Die Resolutionen sind in der Reihenfolge ihrer Verabschiedung 
numeriert. Im Anschluß an jede Resolution folgt das Abstimmungs
ergebnis. BeschlUsse werden gew8hn1ich ohne Abstimmung gefaßt, 
wo jedoch eine Abstimmung stattgefunden hat, wird das Ergebnis 
unmittelbar nach dem Beschluß aufgefa~rt • 

• 

• • 

Oie Dokumentennummern (symbols) der Dokumente der Vereinten 
Nationen bestehen aus Großbuchstaben und Zahlen. Wo im Text 
eine derartige Kurzbezelchnung verwendet wird, handelt es sich 
um die Bezugnahme auf ein Dokument der Vereinten Nationen. 

Das Verzeichnis der Dokumente des Sicherheitsrats (Dokumenten
nummern SI ••• ) findet sich fUr die Jahre 1946 bis einschließ
lich 1949 in der Check List of Uni ted Nations Documents, 
~art 2, No. 1 (Ver6ffentlichung der Vereinten Nationen, 
est.-Nr. 53.1.3), fUr 1950 und die folgenden Jahre in den 

Supplements to the Official Records of the Security Council. 

I S/INF/41 1 
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BESONDERER HINWEIS rUR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

Die Dokumente der Vereinten Nationen, die aufgrund von 
Generalversammlungsresolution 3355 (XXIX) vom 18. Dezember 1974 
ab 1. Juli 1975 ins Deutsche zu Ubersetzen sind (alle Resolu
tionen der Generalversammlung, des Sicherheitsrats und des 
Wirtschafts- und Sozialrats sowie die sonstigen Beilagen zum 
Offiziellen Protokoll der Generalversammlung)" werden bei Quel
lenangaben in deutsch zitiert, auch wenn die Ubersetzung noch 
nicht erschienen ist. Das gleiche gilt fUr die schon vor dem 
1. Juli 1975 verabschiedeten Resolutionen der genannten Organe. 
(Da die Resolutionen des Sicherheitsrats als Jahresband er
scheinen, liegen sie schon ab 1. Januar 1975 in deutsch vor.) 
Die Titel anderer Quellenangaben werden zur Vereinfachung von 
Bestellungen nicht Ubersetzt. 



- v-

I N H ALT 

seite 

MI~IEDER DES SICHERHEITSRATS IM JAHR 1985 •••••••••••••••• VII 

RESOLUTIONEN UND BESCHLUsSE DES SICHERHEITSRATS IM 
JAHR 1985 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen ver
tretung des Tschad bei den Vereinten Nationen an den 

1 

präsidenten des Sicherhe1 urats vom 28. Januar 1985 •••• ' 1 

Die Lage 1m Nahen osten •••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 

Die Lage zwischen dem Irak und Iran •••••••••••••••••••••• 14 

Oie SUdafrlkafrage ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 17 

Die Lage 1n Namibia •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25 

Schreiben des Ständigen vertreters Nikaraquas bei den Ver
einten Nationen an den präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 6. Mai 1985 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 34 

Die Lage auf Zypern •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 36 

Beschwerde Angolas gegen SUdafrika ••••••••••••••••••••••• 40 

Schreiben des Ständigen vertreters Botswanas bei den Ver_ 
einten Nationen an den präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 17. Juni 1985 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 51 

vereinte Nationen fIlr eine bessere welt und die Verant
wortlichkeit des Sicherheitsrats bei der grhaltung des 
weltfriedens und der internationalen Sicherheit •••••••• 54 

SChreiben des Ständigen vertreters 80tswanas bei den ver
einten Nationen an den präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 26. September 1985 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 57 

Schreiben des Ständigen vertreters Tunesiens bei den Ver
einten Nationen an den präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 1. Oktober 1985 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 59 



- VI -

INHALT (Fortsetzung) 

seite 

Erklärung des Präsidenten ••••••••••••••••••••••••••••• 62 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der ständigen ver
tretung Nikaraguas bei den Vereinten Nationen an den 
präsidenten des Sicherheitsrats vom 6. Dezember 1985 63 

Schreiben des Ständigen Vertreters der Vereinigten 
Steaten von Amerika bei den vereinten Nationen an 
den präsidenten des Sicherhei tsrats vom 16. Dezem-
ber 1985 •••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 64 

Beschwerde Lesothos gegen SUdafrika ••••••••••••••••••• 66 

Erklärung des präsidenten ••••••••••••••••••••••••••••• 69 

Teil II - Weitere vom Sicherheitsrat behandelte Fragen 71 

FOrmat des Jahresberichts des Sicherheitsrats ••••••••• 71 

Internationaler Gerichtshof, 

A. Datum der wahlen zur Besetzung eines sitzes 1m 
Internationalen Gerichtshof •••••••••••••••••••••• 72 

8. Wahl 
hofs 

eines Mitglieds des Internationalen Gerlchts-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Liste der vom Sicherheitsrat im Jahr 1985 verabschie-

73 

75 

deten ResolutIonen ••••••••••••••••••••••••••••••••• 77 



- VII -

MITGLIEDER DES SICHERHEITSRATS IM JAHR 1985 

1985 gehllrten dem Sicherheitsrat folgende Mitglieder an, 

Ägypten 
Austral1en 
Burkina Faso 
China 
DIlnemark 
Frankreich 
Indien 
Madagaskar 
peru 
Thailand 
Trinidad und TObago 
Ukrainische SOzialistische SOwjetrepublik 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
Vereinigte Staaten von Amerika 
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RESOt.UTIONEN UND BESCHLUSSE DES SICHERHEITSRATS 
IM JAHR 1985 

SCHREIBEN DES GESCHÄFTSTRÄGERS A.I. DER STÄNDIGEN 
VERTRETUNG DES TSCHAD BEI DEN VEREINTEN NATIONEN 

AN DEN PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS VOM 
28. JANUAR 1985 

Beschluß 

Auf seiner 2567. Sitzung vom 30. Januar 1985 beschloß der 
Rat, die vertreter des Tschad und der Libyschen Arabischen 
DSchamahirija einzuladen, ohne Stimmrecht an der &r6rterung 
der Frage "Schreiben des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen 
vertretung des Tschad bei den Vereinten Nationen an den präsi
denten des Sicherheitsrats vom 28. Januar 1985 (S/16911)" teil
zunehmen y. 

Y Vg1. 
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DIE LAGE IM NAHEN OSTEN 2/ 

BeschlUsse 

Auf seiner 2568. Sitzung van 28. Februsr 1985 beschloß 
der Rat, die Vertreter Israels, Katars, des Libanon und der 
Arabischen Republik Syrien einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung der Frage "Die Lage im Mi ttleren Osten: Schreiben 
des Ständigen Vertreters des Libanon bei den vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 25. Februar 1985 
(S/16983)" teilzunehmen 1/. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, auf Er
suchen des vertreters Katsrs 11, Clovis Maksoud, gemäß Regel 
39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2570. sitzung vom 7. März 1985 beschloß der 
Rat, die vertreter Algeriens, Bangladeschs, des Demokratischen 
Jemen, der Deutschen Demokratischen Republik, der Islamischen 
Republik Iran, Jordaniens, Jugoslawiens, KUbas, der Vereinig
ten Arabischen Emirate und Vietnams einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2572. Sitzung van 11, März 1985 beschloß der Rat, 
die Vertreter Indonesiens, Nikaraguas, Pakistans, polens, Saudi
Arabiens, Senegals, des Sudan, der Tschechoslowakei und Zyperns 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzu
nehmen. 

y Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
außerdem 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 und 
1984 verabschiedet. 



- 3 -

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner durch Ab
stimmung, den vertreter der palästinensiSChen Befreiungsorgani
sation zur Teilnahme an der Er8rterung einzuladen, wobei der 
PLO durch diese Einladung dieselben Teilnehmerrechte gewährt 
wUrden wie einem gemäß Ragel 37 der vorläufigen Geschäftsord
nung zur Teilnahme eingeladenen Mitgliedstaat. 

Auf seiner 2573. Sitzung vom 12. März 1985 beschloß der Rat, 
den vertreter Nigerias einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er8rte
rung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2575. SitzUQq vom 17. April 1985 beschloß der Rat, 
die vertreter Israels und des Libenon einzuladen, ohne Stimm
recht an der Er8rterung des Punktes "Die Lage im Nahen osten, 
Bericht des Generalsekretärs Uber die Interimstruppe der Ver
einten Nationen im Libanon (5/17093)" §J teilzunehmen. 

Resolution 561 (1985) 
vom 17. AprIl 1985 

Der Sicherheitsrat, 

501 
seine 

11. 

, 
Resolutionen 

im L1b.onon 
stellungen, 

seine Resolutionen 425 (1978), 426 (1978), 
, 509 (1982) und 520 (1982) sowie aUf alle 

zur Lage im Libanon, 

des Berichts des Generalsekretärs vom 
ie Interimstruppe der Vereinten Nationen 
Kenntnisnahme der darin enthaltenen Fest-

, 



• 
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Kenntnis nehmend van Schreiben des Ständigen vertreters 
des Libanon van 27. März 1985 an den Generalsekretär 1/, 

in Beantwortung des Ersuchens der Regierung des Libanon, 

1. beschließt, das gegenwärtige Mandat der Interimstruppe 
der Vereinten NaUonen im Libanon um einen wei teren Interims
zeitraum von sechs Monaten, d.h. bis zum 19. Oktober 1985, zu 
verlängern; 

2. erklärt erneut, daß er die territoriale Integrität, 
Souveränität und Unabhllngigkei t des Libanon innerhalb seiner 
international anerkannten Grenzen nachdr!lcklich unterstUtzt; 

3. den Auftrag und die allgemeinen 
, in dem mit Resolution 426 (1978) 

gebilligten Bericht des Generalsekretärs vom 19. März 1978 !V 
festgelegt sind, und fordert alle betroffenen parteien auf, die 
Truppe 1m Hinblick auf die volle DurchfUhrung ihres Mandats un
eingeschränkt zu unterstUtzen; 

4. erklärt erneut, daß die Interimstruppe ihr in den Reso
lutionen 425 (1978) und 426 (1978) sowie in allen anderen ein
schlägigen Resolutionen definiertes Mandat uneingeschränkt er
tUllen sollte I 

5. ersucht den Generalsekretär, wal terMn Konsultationen 
mit der Regierung des Libanon und anderen direkt betroffenen Par
teien Uber die DurchfUhrung dieser Resolution zu fUhren und dem 
Rat darUber Bericht zu erstatten. 

7/ Ebd., Fortieth year
t 
SU~lement tor January, February and 

- Mäi'ch 1985, Dokumen S/ 062 
!V !!!i!.., Thirty-third Year, Supplement for Januar)" February 

and March 1978, Dokument S/l2611 
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~chluß 

Mit Schreiben vom 29. April 1985 9/ setzte der General
sekretär den Sicherheitsrat davon in Kenntnis, daß der Oberbe
fehl:shaber der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fUr die 
Truppenentflechl:ung, Generalmajor carl-Gustav Stähl aus Schwe
den zurUclctreten wUrde und daß er vorbahal tlich der Ubl1chen 
Konsultetionen die Absicht.habe, Generalmajor Gustav Hägglund 
aus FiMland mit Wirkung vom 1. Juni zum Oberbefehlshaber der 
TrUppe zu ernennen. Mit Schreiben vom 3. Mai lr unterrichtete 
der Ratspräsident den Generalsekretär wie folg : 

"Ich möchte Sie davon in Kenntnis setzen, daß Ihr 
SChreiben vom 29. April 1985 21, in dem Sie Ihre Absicht 
bekundeten, Generalmajor Gustav Hägglund aus FiMland 
zum Oberbefehlshaber der Beobachtertruppe der Vereinten 
Nationen fUr die TrUppenentflechtung zu ernennen, den Mit
gliedern des Slcherhei tsrats zur Kenntnls gebracht worden 
1st. Sie er6rterten die Angelegenheit am 1. MBi im Rahmen 
informeller Konsultationen und erklärten sich mit dem in 
Ihrem SChreiben enthaltenen Vorschlag einverstanden." 

Auf seiner 2581. Sitzung vom 21. MBi 1985 setzte der Rat 
die e:ri:lrterung des PUnk tes "Die Lage im Nahen Osten, Bericht 
des Generalsekretärs Ober die Beobachtertruppe der Vereinten 
Na tionen fUr die Truppenentflechtung (S/l 71 77)" !!I fort. 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs Ober die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen fUr die TrUppenentflech
l:u1l9 12/, 
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beschließt, 

a) die beteiligten parteien zur sOfortigen DUrchfUhrung 
von S1cherheitsratsresolution 338 (1973) aufzufordern, 

b) das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
fllr d1e Truppenentflechtung (UNDOF) fUr einen weiteren zeitraum 
von seche Monaten, d.h. bis zum 30. November 1985, zu verlängernl 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, am Ende dieses zeit
raums-einen Bericht Ober die Entwicklung der Lage und Ober die 
zur DUrchfUhrung von Resolution 338 (1973) getroffenen Maßnahmen 
vorzulegen. 

BeschlUase 

AUf derselben Sitzung gab der Präsiden t nach Verabschiedung 
der Resolution 563 (1985) folgende Erklärung 131 ab. 

"Im ZUsammenhang mi t der soaben verabschiedeten Reso
lution Ober die Verlängerung des Mandats der Beobachter
truppe der Vereinten Nationen fOr die Truppenentflechtung 
(UNDOF) wurde ich ermächtigt, 1m Namen des Sicherheitsrats 
fOlgende ZUsatzerklärung abzugaben. 

Bekanntlich heißt es in Ziffer 26 des Berichts 
des Generalsekretärs Ober die Beobachtertruppe der ver
einten Nationen fUr die Truppenentflechtung 12/. 'Trotz 
der gegenwärtigen RUhe im israelisch-syrischön sektor 
ist die Lage 1m Nahen osten insgesamt wai terhin poten
tiell gefährliCh, woran sich wahrscheinlich auch nichts 
lindern wird, solange keine umfassende, alle Aspek te 
des Nahostproblems berUcksichtigende Regelung herbei
gefOhrt werden kann.' Diese Erklärung des oeneral
sekretärs entspricht der Auffassung des Sicherheits
rats." 

-------
131 S/17206 
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Am 24. Mai 1985 gab der präsident im Anschluß an Konsul
tationen mit den Ratsmitgliedern im Namen der Mitglieder des 
Rats folgende Erklärung 14/ ab: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats äußern ihre tiefe 
Besorgnis Uber die in den letzten Tagen in bestimmten 
Teilen des Libanon zu verzeichnende Zunahme der Gewalt. 

Sie nehmen mit dem ~usdruck ihrer uneingeschränkten 
unterstUtzung Kenntnis von der Erklärung des Generalsekre
tärs vom 22. Mai 1985, in der auch auf die Lage im Inneren 
und in der Umgebung der palästinensischen FIUchtlingslager 
Bezug genommen wird, sowie von dem Appell des Generalsekre
tärs an alle Beteiligten

l 
alles in ihren Kräften Stehende 

zu tun, um aller gegen d e Zivilbevölkerung gerichteten 
Gewalt ein Ende zu setzen. 

Sie erklären erneut, daß die Souveränität, die unab-· 
hängigkeit und die territoriale Integrität des Libanon 
geachtet werden mUssen. 

Geleitet von humanitären BeweggrUnden und in dem Be
streben, die Leiden der libanesischen Zivilbevölkerung zu 
lindern, rufen sie mit Nachdruck zur zurUckhaltung auf." 

Auf seiner 2582. Sitzung vom 31. Mai 1985 beschloß der Rat, 
die vertreter der Arabischen Republik Syrien, des Libanon und 
Maltas einzuleden, ohne Stimmrecht an der Er5rterung des punktes 
"Die Lage im Nahen osten: SChreiben des Ständigen vertreters 
Ägyptens bei den Vereinten Nationen an den präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 30. Mai 1985 (S/17228)" 15/ teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner durch Abstim
mung, den vertreter der palästinensischen Befreiungsorganisa
tion zur Teilnahme an der Erörterung einzuladen, wobei der PLO 
durch diese Einladung dieselben Teilnehmerrechte gewährt wUrden 
wie einem gemäß Regel 37 der vorläufigen Geschäftsordnung ein
geladenen Mitgliedstaat. 

14/ S/17215 
15/ 2E.!~~ 

Mit 10 Stimmen bei 1 Gegen
stimme (Verelniäte Staaten 
von Amerika) un 4 Enthaltun
gen (Aus€rallen, Dänemark, 
FrankreiCh, vereinigtes 
K8nI1reich GrOßbritannien und 
Nord rland) verabschiedet. 
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Resolution 564 (1985) 
vom 31. Mai 1985 

Der Sicherheitsrat, 

die im Namen der Ratsmitglieder abgege
vom 24. Mai 1985 14/ Uber die 

bestimmten Teilen des Libanon, 

beunruhigt Uber die wai te re Eskalation der an der Z1vll
beV6lkerung, darunter auch an den in den FIUchtl1ngslagern le
benden Palästinensern, verUbten Gewalt, die zu schrecklichen ver
lusten an Menschenleben und zur Zerstörung von Sachwerten auf 
allen Seiten gefUhrt hat, 

1. äußert sich erneut zutiefst besorgt Uber die schweren 
verluste an Menschenleben und die zerstörung von Sachwerten, 
unter denen die Zivilbev81kerung des Libanon leidet, und for
dert alle Beteiligten auf, die Gewalthandlungen gegen die Zivil
bevSlkerung des Libanon und insbesondere im Inneren und in der 
Umgebung palästinensischer FIOchtlingslager einzustellen; 

2. wiederholt erneut seine Aufforderung, die Souveränität, 
unabhängigkeit und territoriale Integrität des Libanon zu achten; 

3. fordert alle Parteien auf, die erforderlichen MaBnahmen 
zu ergreifen, um das durch die GeWalthandlungen verursachte Leid 
zu mildern, insbesondere dadurch, daß sie den organisationen der 
Vereinten Nationen, vor allem dem Hilfswerk der Vereinten Nationen 
fOr PalästinaflOchtlinge im Nahen osten, sowie nichtstaatlichen 
organisationen wie dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, 
die allen Betroffenen humanitäre Hilfe leisten, ihre Tätigkeit 
erleiChtern, und betont, daß die Sicherheit des gesamten Per
sonals dieser Organisationen gewährleistet werden muß; 

4. appelliert an alle beteiligten parteien, mit der liba
nesischen Regierung und dem Generalsekretär zusammenzuarbeiten, 
um die IlUrchfOhrung dieser Resolution sicherzustellen und er
sucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat darUber Bericht 
zu erstatten; 

5. erklärt erneut, daß er beabsichtigt, die Situation 
weiterhin gen au zu verfolgen. 

Auf der 2582. SitZUng ein
stimmig verabschiedet. 
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BeschlUsse 

Auf seiner 2604. Sitzung vom 12. September 1985 beschloß 
der Rat, die Vertreter Israels, Jordaniens und Katers einzula
den ,. ohne StilllJllrecht en der Er8rterung des PUnktes "Die Lage 
in den besetzten erabischen Gebieten: Schreiben des Ständigen 
vertreters Katers bei den Vereinten Nationen an den präsidenten 
des Sicherheitsrats vom 11. September 1985 (S/17456)" 16/ teil-
zunehmen.' -

Auf derselben Si tzung beschloß der Rat ferner durch Ab
stimmung, den vertreter der palästinensischen Befreiungsorgani
ssUon zur Teilnahme an der Debatte einzuladen, wobei der PLO 
durch diese Einladung dieselben Teilnehmerrechte gewährt wOrden 
wie einem gem1!ß Regel 37 der vorläufigen Geschäftsordnung einge
ladenen Mitgliedstaat. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, auf Ersuchen 
des vertreters Katers ;J/' Clavis Maksoud gem1!ß Regel 39 der 
vorläufigen Geschäftso nung einzuladen. 

Auf seiner 2605. Sitzung vom 13. September 1985 beschloß 
der Rat, die Vertreter der Arabischen Republik Syrien und der 
Islamischen Republik Iran einzuladen, ohne StilllJllrecht an der Er-
8rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, den Vor
sitzenden des AUsschusses fUr die AusObung der unveräußerlichen 
Rechte des Pelästinensischen Volkes gem1!ß Regel 39 der vorläufi
gen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2619. Sitzung vom 10. Oktober 1985 beschloß der 
Rat, die vertreter der Arabischen Republik Syrien, Israels und 

t~1 Ebd., supplement for JU1~ Apust end Selltember 1985 
!11 DOKument 5/17461 im Proto 01 der 2604. Itzung 
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KUwaits einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des PUnk
tes "DaS NahostprOblem einschließlich der palästinensischen 
Frage: Schreiben des Ständigen Vertreters Indiens bei den Ver
einten Nationen an den Präsidenten des Sicherhei tsrats vom 
30. September 1985 (S/17507)" 17/ einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner durch Ab
stimmung, den vertreter der palästinensischen Befreiungsorgsni
sation zur Teilnahme an der Debatte einzuladen, wobei der PLO 
durch diese Einladung dieselben Tellnehmerrechte gewährt wUrden 
wie einem gemäß Regel 37 der vorläUfigen Geschäftsordnung einge
ladenen Mitgliedstaat. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, den Vor
sitzenden des AUsschusses fUr die AUsUbung der unveräußerlichen 
Rechte des Palästinensischen Volkes gemäß Regel 39 der vorläufi
gen Geschäftsordnung einzuladen. 

AUf seiner 2620. Sitzung vom 10. Oktober 1985 beschloß der 
Rat, die Vertreter Algeriens, JUgOSlawiens, MarOkkos, Pakistans 
und der Tschechoslowakei einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er
örterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf 
des vertreters KUwslts ~8/, Clovis Maksoud gemäß Regel 
vorläUfigen Geschäftsor nung einzuladen. 

Ersuchen 
39 der 

Auf seiner 2621. Sitzung van 11. Oktober 1985 beschloß der 
Rat, die vertreter Afghanlstans, Bangladeschs, des Demokrati
schen Jemen, der Deutschen Demokratischen Republik und Indonesiens 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzu
nehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf ErSUchen 
des vertreters Ägyptens 19~ Syed Sharifuddin pirzada gemäß Re
gel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Dokumen t 5/17558 
Dokument 5/17560 

im protokoll der 2620. 
im Protokoll der 2621. 

Sitzung 
Sitzung 
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Auf seiner 2622. Sitzung vom 11. OktOber 1985 beschloß der 
Rat, die Vertreter Jordaniens und Kubas einzuladen, -ohne Stimm
recht an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2623. sitzung vcm 17. Oktober 1985 beschloß der 
Rat, d-ie Vertreter Israels und des Libanon einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Er8rterung des PUnktes "Die Lage im Nahen 
osten: Bericht des Generalsekretärs über die Interimstruppe der 
Vereinten Nationen im Libanoll (S/17557)" 20/ einzuladen. 

Resolution 575 (1985) 
vcm 17. OktOber 1985 

Der Sicherheitsrat, 

seine Resolutionen 425 (1978), 426 (1978), 
, 509 (1982) und 520 (1982) sowie auf alle 

u t:LOl1len zur Lage im Libanon, 

des Berichts des Generalsekretärs vcm 10. Okto-
ber ...,.;:>L Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon 21/ 
und in Kenntnisnahme der darin enthaltenen Feststellungen, 

Kenntnis nehmend vcm Schreiben des Ständiqen vertreters des 
Libanon VOm 3. Oktober 1985 an den Generalsekretär 22/, 

in Beantwortung des Ersuchens der Regierung des Libanon, 

1. beschließt, das gegenwllrtige Mandat der Interimstruppe 
der vereinten Nationen im Libanon um einen weiteren Interims
zeitraum von sechs Monaten, d.h. bis zum 19. April 1986, zu ver
längern; 

2. erklärt erneut, daß er nachdrücklich fUr die territoriale 
Integrität, souver!tnlt!tt und Unabhllngigkeit des Libanon innerhalb 
seiner international anerkannten Grenzen eintritt; 

3. den Auftrag und die allgemeinen 
, in dem mit Resolution 426 (1978) 

gebilligten Bericht des GeneralsekretIIrs vom 19. MlIrz 1978 !!! 
festgelegt sind, und fordert alle betroffenen Parteien auf, die 

.9.!!E.!!. Year, 



- 12 -

TrUPpe 1m Hinbl1c1c auf die volle DUrchfOhrung ihres Mandate un
eingeschrlinkt zu unterstUtzen I 

4. erklärt erneut, daß die Inter1mstruppe ihr ln den _s0-
lutionen 425 (1978), 426 (1978) sowle in allen anderen elnschllg1-
gen Resolutionen definiertes ll!andat uneingeschrlnkt erfll1~en sollte, 

5. ersucht den Generalsekretir, die Konsultationen mit der 
Regierung des ilbanon und anderen direkt betroffenen Partelen 
Uber die DUrchfllhrung dieser Rssolution fortzusetzen und dem 
Rat darüber Bericht zu erstat ten. 

BeschlUß 

Auf der 2630. Sitzung vom 21. November 1985 setzte der Rat 
die srilrterung des PUnktes "Die Lage im Nahen osten, Berlcht des 
Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der vereinten Nationen 
fUr die Truppenentflechtung (5/17628)" 20/ fort. 

tung 

Rssolution 576 (1985) 
vom 21. Novemlier 1985 

Der Sicherheitsrat, 

des Berichts des Generalsekretärs Ober die 
Vereinten Nationen fUr die Truppenentflech-

23/ ~., Dokumsnt 5/17628 
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beschließt, 

a) die beteiligten parteien zur sofortigen DUrchfUhrung 
von sI'c:llerllsitsratsresol ution 338 (1973) aufzUfordern I 

b) das Mandat der Beobsc:ll tertruppe der vereinten Nationen 
fllr dTe Tl'uppenentflechtung (UNDOP) fOr einen wei teren zeitraum 
von sechs Monaten, d.h. bis zum 31. Mai 1986, zu verlängernl 

!:.) den Generalsekretär zu ersuc:llen, am SIlde dieses zeit
raums einsn Bsricht Ober die Entwicklung der Lage und Ober die 
zur ~rchfOhrung von Resolution 338 (1973) getroffenen Maßnahmen 
vorzulegen • 

Bsschluß 

AIlf derselben Sitzung gab der Präsident im Anschluß an die 
Verabschiedung der Resolution 576 (1985) folgende Erklllrung 24/ 
ab. 

"Im zusammenhang mi t der soeben verabschiedeten Reso
lution Ober die Verlängerung des Mandats der Beobec:llter
truppe der vereinten Nationen fllr die TrUppenentflechtuftg 
bin ich ermächtigt worden, im Namen des Sicllsrhei terats die 
folgende Erklärung abzugeben, 

8ekannUic:ll heißt es in Ziffer 25 des Bsrichts des 
Generalsekretärs Ober die Bsobachtertruppeder Vereinten 
Nationen fOr die Truppenentflechtung 23/. 'Im israelisc:ll
syriscllsn sektor herrscht zwar dermitRUhe, die Lage im 
Nahen OSten insgesamt ist jedoch wai terhin potentiell ge
flIhrl1c:11, woran sich wahrscheinlich auc:ll nic:llte ändern 
wird, sofern und so lange keine umfassende, aUe Aspekte 
des Nallostproblems einschließende Regelung erzielt werden 
kann.' Diese Erklärung des Generalsekretärs entspricht 
der Auffassung des Sicherheitsrats." 

24/ S/17653 
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DIE: LAGE: ZWISCHEN DEM IRAK UND IRAN 25/ 

BeschlUsse 

Auf seiner 2569. Sitzung vom 4. März 1985 beschloß der Rat, 
die Vertreter des Irak, des Jemen, Jordaniens und Saudi-Arabiens 
einzuladen, ohne St:1mmrecht an der Erörterung des Punktes ·Oie 
Lage zwischen dem Irak und Iran: Schreiben des Stllndigen ver
treters des Irak bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten 
des Sicherheitsrats vcm 24. Februar 1985 (S/16980)" 26/ einzula
den. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
des Vertreters Katars 27/, Chedli Kllbi gemäß Ragel 39 der vor
läufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Am 5. März 1985 gab der präsident im AnschlUß an Konsul
tationen mit den Ratsmil:gl1edern folgende Erklärung 28/ ab: 

"Als Präsident des Sicherheitsrats halte ich es fUr meine 
pflicht, meiner BestUrzung Uber Berichte Ausdruck zu ver
leihen, denen zufolge die Regierungen der Islamischen Repu
bUk Iran und des Irak zivile Gebiete angreifen bzw. der
artige Angriffe vorbereiten. ICh appelliere an beide Regie
rungen, ZurUckhaltuog zu Uben und das dem Generalsekretär 
im vergangenen Juni gegebene versprechen, daß sie keine 
zivilen Ziele angreifen wUrden, auch we1t:erhin zu halten, 
ein Versprechen, durch das bisher tausende unschuldiger 
MenSChenleben gerettet werden konnten." 

25/ Resolut:1onen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1980, 1982, 1983 und 1984 verabschiedet 

26/ Vgl. Official Records of the Security Council, FOrtieth 
'lear, S.l!I!.!!lement for January, February aiiCflilarch 1985 

~}' Dokument s1169§4 Im Protokoll der 2569. sitzung 
W S/l7004 
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Am 15. Mlirz 1985 gab der präsident im Anschluß an Konsul
tationen mit den Ratsmitgliedern im Namen der Mitglieder des 
Rats folgende Erklärung 29/ ab: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats äußern ihre tiefe 
Besorgnis angesichts des Umfangs der Feindseligkeiten, 
die im Konflikt zwischen dem Irak und Iran erneut ausge
brochen sind und die zum Nachteil des Friedens und der 
Sicherheit in der Region zu einer besorgniserregenden zu
spitzung der Lage zwischen den beiden Ländern geführt ha
ben. 

Sie sind der AUffassung, dsß Kombattanten und Zivil
personen leiden werden, so lange der Konflikt, der von 
den beiden Ländern berei ta große Opfer an MenSChenleben 
und Sachwerten gefordert het, andauert. Sie betonen erneut 
die dringende Notwendigke1 t einer Einstellung der Feind
seligkeiten und zuallererst der Einhaltung des MOratoriums 
für Angriffe auf rein zivile Bevölkerungszentren, damit so 
eine friedliche, im Einklang mit der Chsrta der vereinten 
Nationen und dem Vdlkerrecht stehende und fUr beide Parteien 
annehmbare Beilegung des Konflikts erreicht werden kann. 

Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben beschlossen, 
aktiv mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben und Konsul
tationen mit den beiden parteien und dem Generalsekretär 
fortzUfÜhren, um einen Ausweg aus diesem tragischan Kon
flikt zu finden, der schon viel zu lange andauert." 

Auf seiner 2576. 5itzung vom 25. April 1985 setzte der Rat 
die Erörterung des folgendan PUnktes fort: 

"Die Lage zwischen dem Irak und Iran: 

Bericht des Generalsekretärs Ober seinen Besuch im Irak und 
in Iran (5/17097) 30/; 

SChreiben des Generalsekretärs an den präsidenten des Sicher
heitsrats vom 17. April 1985 (5/17127) 30/." 

~61 5/17036 
Elf Vgl. 
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Auf derselben Sitzung gab der präsident folgende Erklärung 31/ 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich ermllch
tigt, in ihrem Namen folgende Erkllirung abzugeben: 

'Die mit dem fortdausrnden Konflikt zwischen dem 
Irak und Iran befaßten Mitglieder des Sicherheitsrats 
sind bestUrzt darUber, daß gemäß den SChlußfolgerungen 
im Bericht des vom Generalsekretär ernannten medizini
schen SaChverständigen 32/ im Krieg zwischen beiden 
LIIndern im März 1985 chemische waffen gegen iranische 
SOldaten eingesetzt worden sind. 

Sie erinnern an die vom präsidenten des Sicherheits
rats am 30. März 1984 im Namen der Ratsmitgl1eder abge
gebene Erklärung 3f/. Sie verurteilen nachdrUcklich 
den erneuten Einsa z chemischer Waffen in dem Konflikt 
sowie jedweden zukUnftigen Einsatz derartiger Waffen. 
Sie fordern erneut zur strikten Einhaltung des Genfer 
Protokolls von 1925 34/ aUf, dem zufolge der Kriegsein
satz chemischer Waffen verboten und zu Recht von der 
internationalen Gemeinschaft verurteilt worden ist. 

Die Ratsmitglieder verurteilen alle verletzungen des 
humanitären Völkerrechts und bitten beide Parteien ein
dringlich, die fUr bewaffnete Konflikte geltenden, all
gemein anerkannten Grundalltze und Regeln des humanitären 
Völkerrechts einzuhal ten und die Verpflichtungen zu er
fUllen, die sich fUr sie aus den internationalen Konven
tionen zur Verhinderung bzw. Linderung des durch Krieg 
verursachten menschlichen Leids ergeben. Gleichzeitig 
dringen sie auf eine Einstellung der Feindseligkeiten 
und sind nach wie vor davon Uberzeugt, daß eine fUr 
beide seiten annehmbare, schnelle, umfassende, gerechte 
und ehrenhafte Regelung unbedingt erforderlich ist und 
im Interesse des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit liegt. 

Die Retsmitglieder danken dem Generalsekretär voller 
Anerkennung fUr seinen in Dokument S/17097 enthaltenen 

Treaty series, vel. XCIV (1929), Nr. 2138, S.65 
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Bericht und sagen ihm ihre uneingeschränkte unter
stUtzung zu. Sie sind bereit, zum geeigneten zeitpunkt 
heIde Parteien zur Teilnahme an einer erneuten unter
suchung sämtlicher Aspekte des KOnflikts einzuladen. 
Sie rufen die parteien auf, den Sicherheitsrat und den 
Generalsekretär bei ihren BemUhungen um die Wiederher
stellung des Friedens fUr die Völker des Irak und Iran 
zu unterstUtzen • f" 

DIE SUOAFRIKAFRAGE 35/ 

BeschlUsse 

Auf seiner 2571. Sitzung vom 8. März 1985 beschloß der Rat, 
die VQrtreter der Arabischen Republik Syrien, des Demokratischen 
Jemen, Guineas, SUdafrikas, der Vereinigten Republik Tansania 
und Vietnams einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des 
punktes "Die sUdafrikafrage: Schreiben des Stellvertretenden 
Ständigen vertreters Ägyptens bei den Vereinten Nationen an 
den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 28. Februar 1985 
(5/16991 )" 36/ einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, den Stell
vertretenden Vorsitzenden des Sonderausschusses gegen Apartheid 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

35/ Resolutionen bzw,. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom 
Rat auch 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 und 
1984 verabschiedet 

36/ Vgl. Official Records of the Security council~ Fortieth Year, 
Supplement for January, February and March 1985 

• 
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Resolution 560 (1985) 
vom 12. März 1985 

Der Sicherheitsrat, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 473 (1980), 554 
(1984) und 556 (1984), in denen u.a. verlangt wurde, daß die 
Entwurzelung und Umsiedlung der einheimischen afrikanischen 
BevBlkerung ein Ende findet und diese nicht länger ihrer Staats
bUrgerschaft beraubt Wird, 

der ZUspitzung der Lage in 
u~r:cl;:l~::;:~~:n~~~, ist, daß wiederholt wehrlose v städtischen Siedlungen in ganz 

SUdafrika umgebracht und in allerjUngster Zeit Afrikaner ge
tatet worden sind, die gegen die zwangsumsiedlung aus Crossroads 
demonstrierten, 

~~ ~~it~übe~ r die willkUrliche Verhaftung von Mit-
gl :;;; Ei Qemokratischen Front und anderer Mas-
senorganisationen, das Apartheidregime ablehnen, 

s~Pria~übe~ r die Anklage wegen tfHochverrats"9 die 
gegen t der Vereinigten Demokratischen Front und 
die anderen Archie Gumede, George Sewpershad, 
M.J. Naidoo, Chikana, professor rsmael MOhammed, 
Kawa Ramgobin, Cassim Saloojee, paul David, Essop Jasset, curtis 
Nkondo, Aubrey Mokoena, Thomazile Qweta, Sisa Njikelana, sam Kikine 
und rsasc Ngcobo wegen ihrer Beteiligung, an der gewaltfreien Kam
pagne fUr ein geeintes demokratisches SUdafrika ohne rassische 
Unterschiede vorgebracht worden ist, 

daß die verschärften unterdrUckungs
E["c~len SUdafrika und seine "HOchverrats"

Klagen gegen fUhrende Apartheidgegner einen Versuch darstellen, 
die rassistische Minderheitsherrschaft noch weiter zu festigen, 

darüber besorgt, daß die Aussichten auf eine friedliche 
Lösung des sUdafrikanischen Konflikts durch unterdrUckung nur 
noch wal ter geschwäch t werden, 

besorgt über die Politik des rassistischen SUdafrika, durch 
die bisher dreieinhalb Millionen einheimische Afrikaner entwur
zelt, ihrer StaatsbUrgerschaft beraubt und enteignet warden sind, 
wodurch die zahl der Millionen anderen, die ohnehin schon zu 
ständiger Arbeitslosigkeit und HUngertod verurteilt sind, noch 
weiter ansteigt, 
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tik 
chelung ~~~~~~~~~~d:aB~ SUdafrikas Bantustanisierungspoli-im Lande Ausgangsbasen fUr die Ansta-

Konflikten zu schaffen, 

1. verurteil t das Regime von pretoria 
der T6tung Währloser Afrikaner, die gegen ~.",.... 
aus crossroads und anderen orten protestiert haben; 

wegen 

2. verurteilt aufs schlirfste die von dem Regime von pretoria 
vorgenommene Willkurilche Verhaftung von Mitgliedern der Vereinig
ten Demokratischen FrOnt und anderer Massenorganisationen, die die 
Apartheidpolitik SUdafrikas ablehnen; 

3. fordert das Regime von pretoria zur bedingungslosen und 
sofortigen freIlassung aller politischan Gefangenen und Häft
linge ~, einschließlich Nelson Mandelas und aller anderen 
schwarzen FUhrer, mi t denen es in jeder sinnvollen Diskussion 
Uber die ZUkunft des Landes verhandeln muß; 

4. fordert das Regime von pretoria 
Amtsträger der Vereinigten Delmol,r.,ti.sclhe,,
verrats"-Klage zurUckzuziehan, und fordert deren 
dingungslose Freilassung; 

die gegen 
"HOch

sofortige be-

5. wtlrdigt den massiven vereinten Widerstand des unter
drUckten Volkes von SUdafrika gegen die Apartheid und bekräftigt 
die aechtmäßigkeit seines Kampfes um ein geeintes und demokrati
sches SUdafrika ohne rassische unterSChiede; 

6 • ersucht den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat Uber die 
DUrchfUhrung dieser Resolution zu berichten; 

7. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

BeschlUsse 

Auf seiner 2600. Sitzung vom 25. Juli 1985 beschloß der Rat, 
die vertreter Kenias, KUbas, Malis und SUdafrikas einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Erörterung des folgenden PUnktes teilzu
nehmen. 

• 
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"Oie SUdafrikafrage: 

SchreU>en des Ständigen vertreters Frankreichs bei den 
vereinten Nationen an den präsidenten des Sicherheitsrats vom 
24. Juli 1985 (S/17351) 1!(I 

Schreiben des Ständigen Vertreters Malis bei den vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 25. JUli 
1985 (S/17356) 37/." 

Auf derseU>en Sitzung beschloß der Rat ferner, den vor
sitzenden des Sonderausschusses gegen Apartheid gemäß Regel 39 
der vorläufigen Geschllftsordnung einzulad'!.n. 

Auf seiner 2601. Sitzung vom 26. Juli 1985 beschloß der 
Rat, die vertreter der Arabischen Republik Syrien, Äthiopiens, 
der Deutschen Demokratischen Republik, Senegals, zaires und 
der zantralafrikanischen Republik einzuladen, ohne st~ht 
an der ErClrterung der Frage teilzunehmen. 

IWf seiner 2602. Sitzung vom 26. Juli 1985 beschloß der Rat, 
den vertreter JUgOSlawiens einzuladen, ohne St~ht an der Er
Clrterung der Frage teilzunehmen. 

Der Sicherhei tsrat, 

tief besorgt Ober die Verschlechterung der Lage in SUd
afrika und Über aas anhaltende menSChliche Leid, das durch das 
Apartheidsystem , das der Rat nachdrUcklich verurteilt, diesem 
Land zugefügt Wird, 

em~rt über die unterdrUckung und unter Verurteilung der 
willkOi~en Verhaftung von HUnderten von Menschen, 

in der IWffassu~, daß die Verhllngung des Ausnahmezustands 
in &edhsuriddreIßlg O~tr1kten der Republik SUdafrika eine schwer
wiegende verschlechterung der Lage in diesem Land darstellt, 

37/ ~., SUpplement for JUly, August and September 1985 
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daß die von der sUdafrikanischen Regie-
rung .tu:'en vorge/lOlllll!enen Inhaftierungen und 
z:.~~s~~l[~;:!n'rn:i·:I~~;~,~auch die gel t.enden diskriminierenden Ge-
setze v5l1ig sind, 

in AnerlceMung der Rechtmäßigkeitder Bestrebungen der 
GesamtheIt der sUdafrilcanischen Bev51kerung, in den GenUS aller 
bUrgerlichen und poll tischen Rechte zu kOlllJllen und eine geeinte, 
demokratische Gesellschaf~ohne rassische unterschiede zu schaf
fen, 

ferner in Anerke~ der Tatsache, daß die eigentliche ur
sachs fur die Lage in S!1QlIfrika in der Apartheidpolitik und in 
den Praktiken der sUdafrikani schen Regierung zu suchen ist, 

das Apartheidsystem und alle 
praktiken; 

2. verurteilt nachdrUcklich die in letzter zeit von der 
Regierung In Pretor!ä vorgenoJmDenen Massenverhaftungen und -in
haftierungen sowie die Ermordungen; 

3. 
stands 
Aufhebung; 

die Ausrufung des Ausnahmezu
.kten und verlangt seine sofortige 

4. fordert die sUdafrikanische Regierung auf, alle poli
tischen Gefangenen und Häftlinge, allen vorsn Nelson Mandela, 
unverzUglich und bedingungslos freizulassen; 

5. daß nur die v511ige Besei tigung der 
A~~~:'~~:;; EChl:ur'g einer freien, geeinten und demo-
k Gesellschaft auf der Grundlage des allgemeinen Wahl-
rechts in SOdafrika zu einer LÖsung fUhren kann; 

6. bittet die Mitgliedstaaten der vereinten Nationen !!!!!.
Maßnahmen gegen SUdafrika zu ergreifen, darunter bei
folgende. 

!.) die verfUgung eines Investitionsstopps in SOdafrika; 

!!.) ein Verkaufsverbot fUr Kr!Igerrands und alle anderen in 
SOdafrilca geprägten M!lnzen; 

E,) Beschrllnkungen auf dem Gebiet der Sport- und KUl turbe
ziehungen; 
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d) die verfllgung der Einstellung garantierter EXportJcre
ditel-

!!.) ein Verbot j edwecler neuen vertrllge auf nuklearem Gebiet 1 

f) ein umfassendes Verkaufsverbot fUr COmputergerllt, das 
von den sIIdafrikanisc""n Strei tkrllften und von der sUciafrikani
sc""n Polizei benUtzt werden kanntel 

7. spricht denjenigen Staaten, die bereits freiwillige 
Maßnahmen gegen die Regierung in Pretoria ergriffen haben, 
!!!!.erkennung aus und bittet sie eindringlich, neue 
ergreIfen, und bittst diejenigen, die dies noch nicht getan ha
ben, ihrem Beispiel zu folgenl 

den Generalsekretär, dem Sicherheitsrat Uber die 
Resolution zu berichtenl 

9. beschließt mit der Angelegenhei t befaßt zu bleiben 
und nach Erhalt des Berichts des GeneralsekretIIrs umgehend zu
sammenzutreten, um den Fortgang der DurchfUhrung der vorliegen
den Resolution zu UberprUfen. 

BeschlUsse 

NIl 20. August 1985 verl5ffentl1chte der Präsident 1m An
schluß an Konsultationen mit den Ratsmitgl1edern 1m Namen der 
Mitglieder des Rets folgende Erklärung 38/: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mit großer 
Besorgnis von der Absicht der sUdafrikanischen Beharden 
erfahren, das Ober Malesela Benjamin Maloise verhängte 
Todesurtsil demnächst zu vollstrecken. 

38/ S/17408 
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Die Mitgleider des Sicherheitsrats erinnern an die,Rats
resolution 547 vom Januar 1984, in'der die sUdafrikanischen 
Behörden u.a. aufgefordert wurden, Malesela Maloise nicht 
hinrichten zu lassen. 

Die Mitglieder des Sicherheitsrats bitten die sUdafri
kanischen Behörden erneut eindringlich, das Uber Malesela 
Maloise verhängte Todesurteil rUckgängig zu machen, da sie 
Uberzeugt sind, daß eine Hinrichtung nicht nur eine direkte 
Mißachtung der genannten Sicherheitsratsresolution darstel
len, sondern auch zur weiteren ZUspitzung einer bereits 
äUßerst ernsten Situation fUhren wird." 

AUf seiner 2603. Sitzung vom 21. AUgust 1985 setzte der Rat 
die Erörterung des PUnktes "Die SUdafrikafrage" fort. 

Auf derselben Sitzung gab der präsident im Anschluß an Kon
sultationen mit den Ratsmitgliedern im Namen des Rats folgende 
Erklärung 391 ab: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats, zutiefst beun
ruhigt Uber die Verschärfung und Verschlechterung der Lage 
der unterdrUckten cchwarzen Bev81kerungsmehrheit SUdafrikas 
seit der Verhängung des Ausnahmezustands am 21. JUli 1985, 
geben erneut ihrer tiefen Besorgnis Uber diese beklagens
werte Situation AUsdruck. 

Die Ratsmitglieder verurteilen das Regime in Pretoria 
dafUr, daß es die wiederholten Appelle der internationalen 
Gemeinachaft, darunter auch die Sicherheitsratsresolution 
569 (1985), und insbesondere die in dieser Resolution ent
haltene Forderung nach sofortiger Aufhebung des AUsnahme
zustands nach wie vor nicht beachtet. 

Die Ratsmitglieder verurteilen nachdrUcklieh die weite
ren Tötungen und willkUrlichen Massenfestnahmen und _inhaf_ 
tierungen durch die Regierung in Pretoria. Sie fordern die 
sUdafrikanische Regierung erneut auf, alle politischen Ge
fangenen und Häftlinge, allen voran Nelson Mandela, an des
sen Haus vor kurzem Brandstiftung verUbt wurde, unverzUglich 
und bedingungslos freizulassen. 

391 S/17413 
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Die Ratsmitglieder sind der Auffassung, daB eine ge
rechte und dauerhafte Lösung in SÜdafrika auf der voll
ständigen Ausmerzung des Apartheidsystems und der Errich
tung einer freien, geeinten und demokratischen Gesellschaft 
in SUdafrika beruhen muß. Ohne konkrete Maßnahmen zur Her
beifUhrung einer solchen gerechten und dauerhaften Lösung 
in SUdafrika kBnnen alle Erklärungen des Regimes in pretoria 
nur als erneute Bekundungen seines Festhaltens an der Apart
heid gelten und verdeutlichen seine anhaltende unnachgiebig
keit trotz zunehmenden internen und internationalen Wider_ 
stands gegen den weiterbestand dieses durch nichts zu recht
fertigenden politischen und sozialen Systems. In diesem 
Sinne geben die Ratsmitglieder ihrer tiefen Besorgnis 
Uber die jUngsten Erklärungen des präsidenten des Regimes 
in Pretoria Ausdruck." 

Auf der 2623. Sitzung vom 17. Oktober 1985 gab der Präsident 
vor Annahme der Tagesordnung 40/ im Namen der Rstsmitglieder 
fOlgende Erklärung 41/ ab: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mit Ent
rOstung und mit grBßter Besorgnis von der Absicht der sUd
afrikanischen BehBrden erfahren, das Uber MBlesela Benjamin 
Maloise verhängte TOdesurteil trotz der diesbezüglichen 
Appelle des Rats zu vollstrecken. 

Die Ratsmitglieder lenken die Aufmerksamkeit der sUd
afl'ikanischen Beh6rden erneut auf die Erklärung des Rats
präsidenten vom 20. August 1985 und auf Ratsreso1utlon 547 
(1984), in denen die sUd afrikanischen Beh6rden u.a. aufge
fordert wurden, die Hinrichtung M.B. Mbloises nicht zu voll
ziehen. 

Die Rstsmitglieder sind Uberzeugt, daß die Hinrichtung 
nur zu einer weiteren zuspitzung einer bereits äUßerst ernsten 
Situation fUhren wird. 

Die Ratsmltglieder bitten die sUdafrikanische Regierung 
erneut mit allem Nachdruck, Gnade gegenUber M.8. Maloise 
walten zu lassen und das Uber ihn verhängte TOdesurteil 
aufzuheben." 

40/ Die Tagesordnung dieser Sitzung lautete: Die Lage im Nahen 
osten 

41/ S/17575 
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DIE LAGE IN NAMIBIA 42/ 
~ 

Beschluß 

Im Anschluß an Konsultationen mit den Ratsmitgliedern ver-
6ffentlichte der Präsident des Sicherheitsrats am 3. Mai 1985 
im Namn der Ratsmitglieder folgende Erklärung 43/. 

"Mit Emp8rung und tiefer Besorgnis haben die Mitglie
der des Sicherheitsrats Kenntnis von dem in Pretoria ge
faBten BeschlUß erhalten, im widerrechtlich besetzten 
Namibia eine sogenannte Interimsregierung einzusetzen. 

Dieses ManSver erfolgt entgegen dem ausdrOckliChen 
Willen der internationalen Gemeinschaft und in Mißachtung 
der Resolutionen und BeschlUsse der vereinten Nationen, 
insbesondere der 5icherheitsratsresolutionen 435 (J978) 
und 439 (1978), in denen erklärt wurde, daß alle unter 
verstoß gegen die einschlägigen Ratsresolutionen getrof
fenen einseitigen Maßnahmen der widerrechtlichen Verwal
tung null und nich~ig sind. 

Die jUngste Maßnahme des illegalen Besatzungsregimes 
in Namibia erfolgt in Mißachtung der FOrderungen des 
namibischen Volkes nach SelbstbestimmUng und echter unab
hängigkeit, wie auch des Willens der internationalen Ge
meinschaft. carUber hinaus kompliziert sie die BemUhungen 
um eine zUgige DUrchfUhrung der Resolution 435 (1978), 
die nach wie vor die einzig annehmbare GrUndlage fUr eine 
friedliche und international anerkannte Regelung der 
Namibiafrege darstellt. Sie weckt erneut zweifel an der 
Entschlossenheit SUdafrikas zur DUrchfUhrung der Resolu
tion 435 (1978). 

Die Ratsmitglieder verurteilen jede einseitige Maß
nahme SUdafrikas, die zu einer internen Ragelung außerhalb 
des Rahmens der Resolution 435 (1978) fUhrt, weisen diese 
als unannehmbar zurUck und erklären die Errichtung der so
genannten Interimsregierung in Namibia fUr null und nichtig. 

42/ Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1968, 1969, 19>70, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1978, 1979, 1980, 1981 und 1983 verabschiedet. 

43/ 5/17151 
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Sie erklären ferner, daß sämtliche in weiterverfolgung 
dieses Schritts ergriffenen Maßnahmen keinerlei Wirkung 
haben. Sie fordern alle Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und die gesamte internationale Gemeinschaft auf, 
diese Maßnahme zurUckzuweisen und ihr jedwede Anerkennung 
zu verweigern. 

Die Ratsmitgl1eder fordern SUdafrika auf, die von ihm 
ergriffene Maßnahme rUckgängig zu machen und die DUrchfUh
rung des in Resolution 435 (1978) enthaltenen plans der ver
einten Nationen gemäß der Forderung in Rstsresolution 539 
(1983) zu unterstUtzen und zu erleichtern. 

Die Ratsmitglieder erklären erneut, daß die Vereinten 
Nationen die direkte Hauptverantwortung fUr Namibia tragen. 
In AUsUbung dieser Verantwortung beabsichtigt der Sicher
heitsrat, mit der Lage in und im ZUsammenhang mit Namibia 
befaßt zu bleiben, um sicherzustellen, daß SUdafrika sich 
an der zUgigen und bedingungslosen DUrchführung der Rats
resolution 435 (1978) voll und ganz beteiligt." 

Auf seiner 2583. Sitzung vom 10. Juni 1985 beschloß der Rat, 
die vertreter Algeriens, AngOlas, Äthiopiens, Bangladeschs, 
Bhutans, des Demokratischen Jemen, der Deutschen Demokratischen 
RepUblik, der SUndestepubl1lC Deu tschl and, Ghanas, Guyanas, 
Indon~siens, Jamaikas, Jugoslawiens, Kameruns, Kanadas, KUbas, 
KUwaits, Liberias, Marokkos, MexikOS, Nigerias, Nikaraguas, 
pakistans, Panamas, Sambias, Südafrikas, des Sudan, der TOrkei, 
Ugandas und der Vereinigten Rapublik Tansania einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Er8rterung des folgenden punktes teilzunehmen: 

44/ Vgl. 

"Die Lage in Namibia: 

!!.) 

!!.) 

So) 

SChreiben des Ständigen Vertreters Indiens bei den 
Vereinten Nationen an den präsidenten des Sicher
heitsrats vom 23. Mai 1985 (S/17213) 44/1 

Schreiben des Ständigen Vertreters MOsambiks bei 
den Vereinten Nationen an den präsidenten des 5icher
hei tsrats vom 23. Mai 1985 (5/17222) 4411 

Wei terer Bericht des GeneralsekretIIrs zur DUrch_ 
führung der Sicherheitsratsresolutionen 435 (1978) 
und 439 (1978) zur Namibiafrage (5/17242) 44/." 
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AUf derselben Sitzung beschloß der. Rat ferner, eine Dele
gation das Namibia-Rats der Vereinten Nationen unter der Leitung 
seines amtierenden präsidenten und den Vorsitzenden des Sonder
ausschusses gegen Apartheid gemäß Regel 39 der vorläufigen Ge
schäftsordnung einzuladen. 

AUf derselben Sitzung beschloß der Rat weiterhin auf Er
suchen der vertreter Ägyptens, SUrkina Fasos und Madagaskars 45/, 
sam Nujoma gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung ein
zuladan. 

AUf seiner 2584. Sitzung vom 11. Juni 1985 beschloß dar Rat, 
die vertreter Afghanistans, der Arabischen Republik ~1en, 
Kenias, der Libyschen Arabischen Dschamah1rija, Malaysias, 
polens und Sri Lenkas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er-
8rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2585. Sitzung Vom 11. Juni 1985 beschloß der Rat, 
die vertreter Botswanas, Brasiliens, BUlgariens, der Laotischen 
Volksdemokratischen RepUblik und der MOngolei einzuladan, ohne 
Stimmrecht an der Er8rte""ng der Frage teilzunehmen. 

AUf der selben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
des Vertreters des SUdan 46/, Clovis Maksoud gemäß Regel 39 dar 
vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2586. Sitzung vom 12. JUni 1985 beschloß der Rat, 
die vertreter MOSambiks, der Seychellen, Vietnams und zyperns 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage teilzu
nehmen. 

Auf seiner 2587. Sitzung vom 12. JUni 1985 beschloß dar 
Rat, die vertreter Hei tis, Japans, Simbabwe.!', der TSChechoslo
wakei und der Vereilligten Arabischen Emirate einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Er8rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2588. Sitzung vom 13. Juni 1985 beschloß der 
Rat auf Ersuchen der Vertreter Ägyptens, surkina Fasos und 
Madagaskars 47/, Mfanafuthi J. Makatini gemäß Regel 39 der 
vorläUfigen Geschäftsordnung einzuladen. 

AUf seiner 2589. Si tzung vom 13. Juni 1985 beschloß der 
Rat, die Vertreter Argentiniens, Boliviens, des Kongo und 
Ungarns einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung der Frage 
teilzunehmen. 

Dokument S/17233 1m Protokoll der 
Dokument S/17255 im protokoll der 
Dokument S/17264 im Protokoll der 

2583. 
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2588. 

Sitzung 
Sitzung 
Sitzung 
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AUf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, den vor
si tzenden des SOnderausschusses fllr den Stand der verwirkl1-
chung der Erklärung Obsr die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und VBlker gemäß Regel 39 der vorläufigen 
Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat weiterhin auf 13r
suchen der vertreter Ägyptens, Burkina Fasos und Madagaskars 4f" 
Gera EbrahilQ gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung e n
zuladen. 

Auf seiner 2590. sitzung VaD 14. Juni 1985 beschloß der Rat, 
die Vertreter Barbados' und Lesothos einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der ErBrterung der Frage te 11 zunehmen. 

AUf seiner 2592. Sitzung VaD 14. Juni 1985 beschloß der 
Rat, den Vertreter Maltas einzuladen, ohne stimmrecht an der 
ErBrterung der Frage tei lzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
der vertreter Ägyptens, Burkina Fasos und Madagaskars 49/, Neo 
Mnumzana gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzu_ 
laden. 

Auf seiner 2594. Sitzung vom 17. Juni 1985 beschloß der Rat, 
den vertreter der Islamischen Republik Iran einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der ErBrterung der Frage teilzunehmen. 

AUf seiner 2595. Sitzung VaD 19. Juni 1985 beschloß der 
Rat, den vertreter Guatemalas einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der ErBrterung des Punk tes teil zunehmen. 

des 

Rasolution 566 (1985) 
VaD 19. Juni"""l985 -

Der Sicherheitsrat, 

nach sehandlung der serichte des General sekretärs 50/, 

der Erklärung des amtierenden präsidenten 
Vereinten Nationen 51/, 

Dok\lJll8nt 5/17265 
Dokument 5/17271 

2589. Sitzung 
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nach Behandlung der Erklärung des Präsidenten der sUdwest
afrikanischen Volksorganisation (SWAPO), sam Nujoma 51/, 

der Bereitschaft der sUdwestafrikanischen 
mit dem Generalsekretär der Vereinten Nationen 

und voll zusammenzuarbei ten, sowie in 
WUrdigung ihrer erklärten in DurchfUhrung des in 
Sicherheitsratsresolution 435 (1978) enthaltenen Plans der ver
einten Nationen fUr Namibia ein Waffenstillstsndsabkommen mit 
sUdafrika zu unterzeichnen und einzuhalten, 

unter Hinweis ~ die Generalversammlungsresolutionen 
1514 (XV) van 14. Dezember 1960 und 2145 (XXI) vom 27. Okto
ber 1966, 

seine Resolutionen 269 (1969), 276 (1970), 
, 431 (1978), 432 (1978), 435 (1978), 439 
539 (1983) und !!!. BekräftigUng derselben, 

unter Hinweis auf die im Namen des Rats abgegebene Erklä
rung des Präsidenten des Sicherhei tsrats van 3. Mai 1985 52/, 
in der u.a. die Einsetzung der sogenannten Interimsregierung in 
Namibia fUr null und nichtig erklärt wurde, 

in ernster.!l:Orge über die aufgrund der feindseligen Pali t1l< 
des Apartheidregimes 1m gesamten sUd lichen Afrika herrschende 
Spannung und Instabilität und Uber die wachsende Bedrohung fUr 
die Sicherheit der Region wie auch über die weiterreichenden 
Konsequenzen fUr den weltfrieden und die internationale Sicher
hei t, die sich daraus ergeben, daß sUdafrika Namibia weiterhin 
als Sprungbrett fUr militärische Angriffe gegen afrikanische 
staaten der Region und fUr deren Destabilis~erung benutzt, 

erneut erklärend, daß die Vereinten Nationen rechtlich fUr 
NamibIa verantwortlIch sind und daß der Sicherheitsrat die Haupt
verantwortung fUr die Gewährleistung der DurchfÜhrung ihrer 
Resolutionen, insbesondere der Resolutionen 385 (1976) und 435 
(1978), trägt, die den Plan der Vereinten Nationen fUr die unab
hängigkeit Namibias enthalten, 

im Hinblick daraUf, daß 1985 der vierzigste Jahrestag der 
GrÜndung der Vereinten Nationen und der fUnfundzwanzigste Jah
restag der Verabschiedung der Erklärung Uber die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und V81ker begangen werden, 
und mit dem AUsdruck ernster Sorge darüber, daß die Namibia
frage, mit der sich die Vereinten Nationen seit ihrer Grllndung 
befassen, noch immer ungellSst ist, 

52/ vgl. S. 25 
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in Begr!lßunll der wel wei t anwachsenden Kampagne gegen das 
rassistische RegIme Südafrikas, die bUtter mehr an Intensi t:tit 
gewinnt und von Menschen aus allen Lebenabereichen in dem kon
zertierten Bemühen geführt wird, der illegalen Besetzung Namibias 
sowie der Apartheid ein Ende zu setzen, 

1. SUdafrika wegen seiner fortgesetzten, in 
von Resolutionen der Generalversammlung 

und BeschlUssen des Sicherheitsrats erfolgenden illegalen Be
setzung Namibias; 

2. bekräftigt die RechtmäBigkei t des Kampfes des namibi
sehen Volkes gegen die illegale Besetzung durch das rassistische 
Regime SÜdafrikas und fordert -alle Staaten auf, ihre moralische 
und materielle Unterstützung des namibischen Volkes zu erh6hen; 

3. das rassistische Regime Südafrikas 
wegen sogenannten Interimsregierung in 
Windhoek und daß diese Maßnahme, die ergriffen wurde, 
als der Sicherheitsrat sich in Sitzung befand, einen gezielten 
Affront des Rats und eine offene Mißachtung seiner Resolutionen,. 
insbesondere der Resolutionen 435 (1978) und 439 (1978), dar_ 
stellt; 

4. erklärt diese Maßnahme für illegal und null und nichtig 
und erklärt, däß weder die Vereinten Nationen noch irgendein 
Mitgliedstaat diese Maßnahme oder aufgrund dieser Maßnahme ein
gesetzte vertreter oder organe anerkennen werden; 

5. verla~t, daß das rassistische Regime SUdafrikas diese 
illegale und u laterale Maßnahme unverzüglich rUckgängig macht; 

6. verurteilt SUdafrika ferner aufgrund der TatsaChe, 
daß es sich der Durchführung der SiCherheitsratsresolution 435 
(1978) in den weg stellt, indem es auf Vorbedingungen beharrt, 
die den Bestinunungen des plans der Vereinten Nationen fOr die Un
abhängigkeit Namibias widersprechen; 

7. Südafrikas Beharren auf einem JUnktim zwischen 
der Namibias und irrelevanten und sachfremden 
Fragen als unvereinbar mit Resolution 435 (1978), anderen Be
schlüssen des Sicherheitsrats und den Resolutionen der General
versammlung zu Namibia, darunter auch Resolution 1514 (XV) ~ 
neu t zurUck; 

8. 
von der 
mit der ReSOlution 435 

daß die Unsbhängigkeit Namibias nicht 
abhängig gemacht werden kann, die 

(1978) nichts zutun haben; 
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9. wiederholt~"-!!!!.ut, daß die Resolution 435 (1978), die 
den Plan der Vereinten Nationen für die Unabhängigkeit Namibias 
enthält, die einzige international anerkannte GrUndlage fUr eine 
friedliche Beilegung des namibischen Problems darstellt und for
dert ihre unverzUgl!che und bedingungslose DUrchfUhrUng! 

10. bekräftigt, daß die vom Generalsekretär gemäß Ziffer 5 
der Resolution 532 (1983) geführten Konsultationen bestätigt 
haben, daß mit Ausnahme der Festlegung des· Wahlsystems alle fUr 
die Resolution 435 (1978) relevanten offenen Fragen geklärt wor
den sind; 

11. beschließt, den Generalsekretär damit zu beauftragen, 
seine unmIttelbaren Kontakte zu sUdafrika wieder aufzunehmen, 
um die Entscheidung Südafrikas hinsichtlich des Wahl systems in 
Erfahrung zu bringen, das bei den gemäß ReSOlution 435 (1978) 
unter der Aufsicht und Kontrolle der Vereinten Nationen statt
findenden Wahlen zur verfassunggebenden Versammlung verwendet 
werden SOll, damit der Sicherheitsrat die Ermllchtigungsresolu
tion für die DUrchführung des Plans der Vereinten Nationen für 
die Unabhllngigkei t Namibias verabschieden kann! 

12. verlangt, daß Südafrika mit dem Sicherheitsrat und dem 
Generalsekretär bei der DUrchführung dieser Resolution voll zu
sammenarbei tet; 

13. weist SUdafrik:aa;eI~~~ 
daß der Sicherheitsrat b 
wäre, unverzüglich zusammenzutreten, um die Verabschiedung 
geeigneter Maßnahmen nach der Charta, einschließlich Kapitel VII, 
zu beraten mi t dem Ziel, zusätzlichen Druck auszuüben und so die 
Befolgung der genannten Resolutionen durch Südafrika sicherzu
stellen; 

14. bittet die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
dringlich, bis dahin geeignete freiwillige Maßnahmen gegen 
afrika zu erwägen, sofern sie dies noch nicht getan haben, darun
ter 

.!!.) die verfUgung eines Investit:ionsstopps und die Ein
fUhrung entsprechender Abschreckungsmaßnahmen! 

~) die Oberprüfung der Schiffahrts- und Luftverkehrsbe
ziehungen mit sUdafrika! 

c) ein Verkaufsverbot fUr KrUgerrands und alle anderen 
in SUdafrika geprägten HUnzen; 

• 
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d) Beschrlinkungen auf dem Gebiet der Sport- und Kultur
beziehungen; 

15. ersucht den Generalsekretär, splltestens in der ersten 
Beptemberwoche 1985 über die DUrchfÜhrung dieser Resolution zu 
berichten; 

16. beschließt, mit der Angelegenheit befeßt zu bleiben 
und nach Erhal t des Berichts des GeneralsekretIIrs umgehend zu
sammenzutreten, um den Fortgang. der Durchführung der Resolution 
435 (1978) zu Überprüfen und 1m Falle einer·anhaltenden Obstruk
tion durch Südafrlka Ziffer 13 dieser Resolution anzuwenden. 

Beschlüsse 

Auf seiner 2624. Sitzung vom 13. NoVember 1985 beschloß 
der Rat, die vertreter der Arabischen Republik Syrien,· der 
Deutschen Demokratischen Republik, Kameruns, Kanadas, Mauritius', 
Senegals und Südafrikas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er-
6rterung des folgenden Punktes teilzunehmen: 

"Die Lage in Namibia, 

!.) 

b) -

Schreiben des stlindlgen Vertreters Indiens bei den 
Vereinten Nationen an den präsidenten des Sicherheits
rats vom 11. NoVember 1985 (S/176l8) Eil 
Schreiben des Stlindigen Vertreters Mauritius' bei den . 
vereinten Nationen an den präsidenten des Sicherheits
rats (S/176l9) 53/." 

53/ Vgl. Official Records of the Security Council, Fortieth Year, 
SUpplement: for October, NovembEii' arid Decelllbei' 1985 
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Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, eine Dele
gation des Namibia-Rats der vereinten Nationen unter der Le~tung 
seines amtierenden präsidenten sowie den Vorsitzenden des SOnder
aussch1.lsses fUr den stand der Verwirklichung der Erklärung Ober 
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und V61ker 
gemäß Regel 39 der vorläufigen GeSChäftsordnung einzuladen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat weiterhin auf Er
suchen der Vertreter Ägyptens, Burkina Fasos und Madagaskars i4/, 
And1mbe Toivo ja Joivo gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäf s
ordnung einzuladen. 

Auf seiner 2625. Sitzung vom 14. November 1985 beschloß der 
Rat, die. Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, KUbas, der 
Libyschen Arabischen Dschamahirija und TUnesiens einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der ErBrterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2626. Sitzung vom 14. November 1985 beschloß 
der Rat, den vertreter Ghanas einZUladen, ohne St~ht an 
der Erllrterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat außerdem, den VOr
sitzenden des SOnderausschusses gegen Apartheid gemäß Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2628. Sitzung vom 15. November 1985 beschloß der 
Rat, die Vertreter der Islamischen Republik Iran und der Tschecho
slowakei einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erllrterung der Frage 
teilzunehmen. 

541 Dokument S/17624 im Protokoll der 2624. Sitzung 
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BeschlUsse 

Auf seiner 2577. Sitzung vom 8. Mai 1985 beschloß der Rat. 
die vertreter Algeriens, Äthiopiens, Brasiliens, Ekuadors, 
Jugoslawiens, Mexikos, Nikaraguas und der Vereinigten Republik 
Tansania einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er8rterung des PUnk
tes "Schreiben des Ständigen vertreters Nikaraguas bei den ver
einten Nationen· an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 
6. Mai 1985 (S/17156)" 55/ teilzunehmen. 

Auf seiner 2578. Sitzung vom 9. Mai 1985 beschloß der Rat, 
die vertreter 8011 viens, der Dominikani schen Republik, GUate
malas, der Islamischen Republik Iran, KolUmbiens, Kubas, der 
MOngolei, Polens und Simbabwes einzuladen, ohne Stimmrecht an 
der Er8rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf seiner 2579. Sitzung vom 10. Mai 1985 beschloß der Ret. 
die vertreter Argentiniens, der Deutschen Demokratischen Republik, 
GUyanas, der Laotischen Volksdemokratischen Republik und Vietnams 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er5rterung der Frage teilzu
nehmen. 

Auf seiner 2580. Sitzung vom 10. Mai 1985 beschloß der Rat, 
die vertreter der Arabischen Republik Syrien, Honduras', Kosta
rikas und Spaniens einzuladen, ohne stimmrecht an der Er8rterung 
der Frage teilzunehmen. 

Der SiCherheitsrat, 

nach Anh8rung der Erklärung des ständigen vertreters 
Nikaraguas bei den Vereinten Nationen 56/, 
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, 11~1~~~~~~~ der Debatte von Ver-g der Vereinten Nationen 
abgegabenen Erk lärungen , 

unter Hinweis auf seine Resolution 530 (1983>, in der das 
Recht Nlkaraguas und aller anderen Lilnder des Gebiets auf ein 
Leben in Frieden und Sicherheit ohne fremde Einmischung bekrilf
tigt wird, 

die Generalversammlungaresolution 
, Recht aller V61ker bekräftigt 

wird, ohne Intervention, jeden ZWang oder jede Be-
schrilnkung ihre Regierungsform selbst zu best1mmen und ihr wirt
schaftl.lches, politisches und gesellschaftliches Syetem selbst 
zu wählen, 

die Generalversammlungsresolu-
tion der Contadora-Gruppe unter-
stUtzt alle interessierten staaten innerhalb und außerhalb 
der Region eindringlich aufgerufen werden, im Hinblick auf die 
Beilegung ihrer Differenzen in einem offenen, konstruktiven Dia
log voll mit der GrUppe zusammenzuarbeiten, 

unter Hinweis auf die Generalversammlungsresolution 2625 
(XXV>, in deren Anhang die Generalversammlung den GrUndsatz 
prOklamierte, daß kein staat wirtSChaftliche, politische oder 
irgendwelche sonstigen Maßnahmen anwenden oder zu deren Anwen
dung auffordern darf, um gegen einen anderen Staat zwang in der 
Absicht anzuwenden, von ihm einen Verzicht auf die AUsübung seiner 
souveränen Rechte zu erreichen oder von ihm Vorteile lrgendwel
eher Art zu· erlangen, 

in Bekräftigung des Grundsatzes, wonach alle Mitglieder 
die verpfl1C:htungen, die sie mit der Charta der Vereinten 
Nationen übernommen haben, nach Treu und Glauben zu erfUllen 
haben, 

1. die Souveränität und das unveräußerliche 
Recht der Ubrigen staaten, ihr eigenes poli ti-
sches, tUches und gesellschaftliches System frei zu 
best1mmen und ihre internationalen Beziehungen 1m &inklang mit 
den Interessen ihres VOlkes ohne jedwede E1nmischung, Subver
sion, direkte oder indirekte N!ltigung oder Bedrohung von außen 
zu entwickeln I 

2. 
fUr die 
BemUhungen zu 
zeugung AUsdruCk, daß 
echten politischen 
ten gedeihen werden I 

se,ene en'tsc:hi,eclElne unterstützung 
D11.""" Q1es,e eindringlich, ihre 

und gibt darUber hinaus seiner Ober-
FriedensbemUhungen nur mit der 

aller interessierten Staa-

t 
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3. fordert alle staaten aUf, keinerlei politische, wirt
schaftliche oder militärische, gegen einen anderen staat in 
der Region gerichtete Maßnahmen zu treffen, zu unterstUtzen bzw. 
zu fClrdern, die der Verwirklichung der Friedensziele der Conta
dora-Gruppe entgegenstehen k8nnten; 

4. fordert die Regierungen der Vereinigten staaten von 
Amerika und Nlkarsguas auf, den in MBnzanillo (Mexiko) begon
nenen Dialog wiederaufzü'iiähmen, um Vereinbarungen zu erzielen, 
die der NOrmalisierung ihrer Beziehungen und der Entspannung in 
der Region f8rderlich sind; 

5. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat lIl>er 
die Entwicklung der Lage und die verwirklichung dieser Resolution 
auf dem laufenden ZU halten; 

6. beSChließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 2580. Sitzung nach 
efner AhsRmng ßberJ:e 
e nzelne er einst g 
verab"!:.hledet 57/. 

DIE LAGE AUF ZYPERN 58/ 

BeschlUsse 

Auf seiner 2591. sitzung vom 14. Juni 1985 baschloß der 
Rat, die Vertreter Griechenlands,. der TIIrkei und Zyperns einzu_ 
laden, ohne Stimmrecht an der Erörterung des PUnktes "Die Lage 
auf Zypern: Bericht des Generalsekretärs Ober die Operationen 
der Vereinten Nationen auf Zypern (S/17227 mit Md.l und 2)" 59/ 
teilzunehmen • 

57/ Der achte Präambalabsatz und Ziffer 1 und 2 des Beschluß
teils des Resolutionsentwurfs in Dokument S/17l72 wurde 
nicht verabschiedet. 

581 Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 

. 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 
1983 und 1984 verabschiedet. 

59/ Vg;. Official Records of the Securt~5 Councll, FOrtieth Year, 
- SUpplement fo~ APril, Jii!äy anCl JUne 198 
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Auf derselben Sitzull9 beschloß der Rat ferner, ozer Koray 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Resolution 565 (1985) 
vom 14. Juni 1985 

Der SicheFheitsrat, 

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretärs vom 
31. Mal und 14. junI 60/ und vom 11. Juni 1985 61/ Ober die 
Operationen der vereinten Nationen auf Zypern, -

der Empfehlung des Generalsekretärs, der Sicher
C~~, Stationierung der Friedenssicherungstruppe 

der Vereinten Nationen auf Zypern um wai tere sechs Monate ver
läll9ern, 

ferner a!!gesichts der zustimmung der Regierung zyperns 
zu der AuffassUIl9, daß es angesichts der verhältnisse auf der 
Insel notwendig ist, die TrUPpe auch Uber den 15. Juni 1985 
hinaus auf Zypern zu belassen, 

in Bekräftiguin der Bestimmungen von 
und anderer diesbeZ:g1icher Resolutionen, 

Resolution 186 (1964) 

1. verlängert die Stationierung der gemäß Resolution 186 
(1964) aufgestellten Friedenssicherungstruppe der Vereinten 
Nationen auf Zypern um einen weiteren, mit dem 15. oezem-
ber 1985 endenden 

2. ersucht den Generalsekretär, seinen AUftrag der guten 
Dienste fortzufUhren, den Sicherheitsrat Uber die erzielten Fort
schritte auf dem laufenden zu halten und bis 30. November 1985 
einen Bericht Uber die DurchfUhrung dieser Resolution vorzulegen, 

3. fordert alle beteiligten parteien auf, die TrUppe auch 
.... iterhin auf der Grundlage des gegenwärtigen Mandats zu unter
stUtzen. 

EbcI., 
EbcI., 

Dokument S/17227 mit Add.2 
Add.l 
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BeschlUsse 

. Auf der 2607. Sitzung 62/ vom 20. september 1985 gab der 
präsident im Namen des Rats vor Vertagung der Sitzung folgende 
Erklärung 63/ ab: 

"Der Sicherheitsrat ist seit dem Jahre 1964 mit der 
zYpernfrage befaßt. Die Ratsmitglieder wurden über die Be
mUhungen auf dem laufenden gehalten, die der Generalsekre
tär seit August 1984 im Rahmen der ihm vom Rat übertragenen 
Mission der guten Dienste unternommen hat. 

Die Ratamitglieder h8rten sm 20. september 1985 einen 
mUnd lichen Bericht des Generalsekretärs, in dessen Verlauf 
dieser die Auffassung vertrat, daß die Standpunkte beider 
Seiten sich aufgrund seiner Initiative stärker angenähert 
hätten als je zuvor, und er die Uberzeugung äUßerte, daß 
das bisher Erreichte zu einer baldigen Einigung Uber den 
Rahmen fUr eine gerechte und dauerhafte Beilegung der 
Zypernfrage im Sinne der Grundsätze der Charta fUhren mUßte. 
Darauf hinweisend, daß sie die Souveränität, Unabhängigkeit, 
territoriale Integrität, Einheit und Blockfreiheit der RePU
b l1k zYpern unterstUtzen , erklärten die Ratsmi tgl1eder ihre 
nachdrUckliche unterstUtzung fUr die vom Generalsekretär im 
Rahmen des Ratsmandats unternommene Mission. 

Die Mitglieder des Sicherheitsrats riefen daher alle Par
teien auf, sich gemeinsam mit dem Generalsekretär in beson
derem Maße um eine baldige Einigung zu bemUhen." 

Auf seiner 2635. Sitzung vom 12. Dezember 1985 beschloß der 
Rat, die vertreter Griechenlands, österreichs, der TlIrkei und 
Zyperns einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er8rterung des punk
tes "Die Lage auf zYpern: Bericht des Generalsekretärs Ober die 
operationen der Vereinten Nationen auf Zypern" (S/17657 mit 
Add.l und 2) 64/ teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, (lzer Koray 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

62/ Die Tageordnung dieser Sitzung lautete. Beschwerde Angolas 
gegen SUdafrika 6ä/ S/17486 

W Vgl. Official Racords of the security Council. Fortieth Year, 
Supplement fer ocEöb8r. NoveRibiir arid D!!CeRibiir 1985 
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Der Sicherheitsrat, 

Kenntnis nehmend vom Bericht des GeneralsekretIIrs vom 30. N0-
vember und ll. Dezember 65/ und vom 9. oezember 1985 66/ tlber die 
Operationen der Vereinten Nationen auf Zypern, 

der Empfehlung des Generalsekretärs, der Sicher
Stationierung der Friedenssicherungstruppe der 

vereinten Nationen auf Zypern um weitere sechs M:>nate verlängern, 

ferner angesichts der zustimmung der Regierung Zyperns 
zu der AUffassung, daß es angesiChts der Verh!ll tnisse auf der 
Insel notwendig ist, die Truppe auch Ober den 15. oezember 1985 
hinaus auf Zypern zu belassen, 

in BekräftigUng der Bestimmungen seiner Resolution 186 
(1964) und anderer diesbezUglicher Resolutionen, 

1. ver l!ingert die Stationierung der gem!lß Resolution 186 
(1964) aufgestellten Friedenssicherungstruppe der Vereinten 
Nationen au f Zypern erneu t um einen wei teren, mit dem 15. Juni 
1986 endenden Zeitraum; 

2. den GeneralsekretIIr, seinen Auftrag der Guten 
Dienste den Sicherheitsrat über die erzielten 
Fortschritte auf dem laufenden zu halten und bis 31. Mai 1986 
einen Bericht tlber die DUrchfUhrung dieser Resolution vorzulegen, 

3. fordert alle beteiligten parteien ~, die Truppe auch 
weiterhin auf der Grundlage des gegenwärtigen Mandats zu unter
stUtzen. 

65/ Ebd., Dokument 5/17657 mit Add.2 
r;F;/ EIXI'., Add.l 

Auf der 2635. Sitzun~ ein
st~g veräb~hIeae • 
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~HWSRDS ANOOLAS GSGSN SODAFRIKA 67/ 

BeschlUsse 

AUf der 2596. S1tzung vom 20. Juni 1985 beschloß der Rat, 
die- vertreter Angolas, Argentiniens, der Bahamas, der Deutschen 
Demokratischen Rapublik, Jugoslawiens, Kllbas, I'akistans, Sac 
tom6 und I'rlncipes, SUdafrikas, des Sudan und der Vereinigten 
Republik Tansania einzuladen, ohne Stimmrecht an der sr8rtet'Ung 
des !'Unktes "Besch_rde Angolas gegen SUdafrika: Schreiben des 
Stllndigen -Vertreters Angolas bei -den Vereinten Nationen an den 
I'räsidenten des Sicherheitsrats vom 13. JUni 1985 (S/17267)" 68/ 
teilzunehmen • 

Auf seiner 2597. Sitzung vom 20. Juni 1985 beschloß der Rat, 
den Vertreter Kongos einzuladen, ohne Stimmrecht an der sr8rtet'Ung 
des !'Unk tes teilzunehmen. 

Rasolution 567 (1985) 
vom 20. Juill 1985 

Der S1cherheitsrat, 

der srklärung des Ministers fUr auswärtige 
tk,ore,pu:bllLk Angola 69/, 

unter Hin_is auf seine Resolutionen 387 (1976), 418 (1977), 
428 (1978), 447 (1979), 454 (1979), 475 (1980), 545 (1983) und 
546 (1984), 

Ober die neuerliche Sskalation nicht pro-
, tsäEZi:er Aggressionsakte, die vom rassistischen 

Regime sUdafrikas in Verletzung der Souveränitllt, des Luftraums 
und der territorialen Integrität Angolas begangen _rden, wie 
der jUngste militärische Angriff in der I'rovinz Cabinda geze1gt 
hat, 

671 Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1978 1979, 1980, 1981, 1983 und 1984 verabschiedet. 

681 

W 
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im Bewußtsein der Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur 
verhinderung und Beseitigung aller durch die militärischen An
griffe SUdafrikas verursachten Bedrohungen des weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit, 

1. verurteilt SUdafrika seines jÜngsten 
AggressionSakts gegen in der provinz 
Cabinda und wegen seiner erneuten , vorsätzlichen 
und nichtprovozierten welche eine flag-
rante verletzung der Souveränität und der territorialen Inte
grität Angolas derstellen und den Weltfrieden und die inter
nationale 'Sicherheit ernstlich gefährden, 

2. verurteiltSüdafrika ferner nachdrUcklich wegen der 
Benutzung des internationalen TerritorIums von Namibia als 
sprungbrett für seine bewaffneten Angriffe sowie fUr die Auf
rechterhaltung seiner Besetzung von Teilen des angolanischen 
Hoheitsgebiets, 

3. daß SUdafrika alle seine Besatzungskräfte so-
fort und aus angolanischem Hoheitsgebiet abzieht, 

gegen Angola einstellt und die Souve
raI01,:ac und territoriale Integrität der VolksrepUblik AngOla 
strikt achtet, 

4. ist der Auffassun9.. daß Angola Anspruch auf angemessene 
Wiedergutmachung und 'Entschädigung fUr alle erlittenen Sachschä
den hat, 

5. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung dieser 
Resolutior;-zu verfölgen und dem Sicherheitsrat Bericht zu er
statten, 

6. beschließt. mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 
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BeschlUsse 

Auf seiner 2606. Sitzung vom 20. September 1985 beschloß 
der Rat, die Vertreter Angolas, Argentiniens, Brasiliens, Guyanas, 
Sambias, Senegals, SUdafrikas, Sri Lankas und zyperns einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Er8rterung des PUnktes "Beschwerde Angolas 
gegen SUdafrika: Schreiben des Ständigen vertreters Angolas bei 
den Vereinten Nationen an den präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 19. September 1985 (S/17474)" 70/ teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner, den Vor
sitzenden des Sonderausschusses gegen Apartheid gemäß Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2607. Sitzung vom 20. September 1985 beschloß 
der Rat, die Vertreter Griechenlands, Katars und KUbas einzu
laden, ohne Stimmrecht an der Er8rterung der Frage teilzunehmen. 

Resolution 571 (1985) 
vom 20. September 1985 

cer Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des ErSUchens des Ständigen Vertreters 
der Volksrepublik Angola bei den Vereinten Nationen in Doku
ment S/17474, 

nach Anh&ung der Erklärung des Ständigen Vertreters 
Angolas 71/, 

~"<--">ri-A seine Resolutionen 387 (1976), 428 
, (1979), 475 (1980), 545 (1983) und 567 

( , in denen er u.a. sUdafrikas Aggression gegen die Volks-
republik Angola verurteilte und verlangte, daß SUdafrika die un
abhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität Angolas 
strikt achtet, 

70/ Ebd., Fortieth Ye~..t...supplement !."!:..July, August and September 
- 1985 
71/ ~., Fortieth Year, 2606. Sitzung 
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tief beso~t über die erneute, weitere Eskalation der 
feindseligen, ~Chtprovozierten und ständigen Aggressionsakte 
und der anhaltenden bewaffneten Invasionen, die das rassistische 
Regime Süd afrikas unter verletzung der Souverllnität, des LUft
raums und der territorialen Integrität der Volksrepublik Angola 
begangen hat, 

in der Uberzeugung, daß die Intensität sowie der gewählte 
zeitpunkt dIeser bewaffneten Invasionen die Bemühungen um Ver
handlungs18sungen im sUdlichen Afrika zunichte machen sollen, 
insbesondere was die Verwirklichung der Sicherheitsratsresolu
tionen 385 (1976) und 435 (1978) betrifft, 

betrübt Ober die tragischen Verluste an Menschenleben, vor 
allem unter der Zivilbev8lkerung, und besorgt Ober die zerste
rung von saChwerten, derunter auch BrOcken und Vieh, d.ie das 
rassistische Regime SUdafrikas mit der Eskalation seiner Aggres
sionshandlungen gegen die VOlksrepublik Angola und seiner bewaff
neten Einfälle in diese verursacht hat, 

tief beSOrgt darUber, daß diese willkürlichen Aggressions
akte SUdafrikas ein Schema systematischer, ständiger Verst8ße 
bilden und darauf gerichtet sind, die unerschütterliche unter
stützung der Frontstaaten für die Freiheitsbewegungen und natio
nalen Befreiungsbewegungen der V8lker von SUdafrika und Namibia 
zu schwächen, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur Ver
hinderung und Beseitigung aller durch die militärischen Angriffe 
Südafrikas verursachten Bedrohungen des weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit, 

1. verurteilt das rassistische Regime Südafrikas nachdrUck
lieh wegen seiner vorsätzlichen, beharrlichen und anhaltenden 
bewaffneten Invasionen der Volksrepublik Angola, welche eine flag
rante Verletzung der Souverllnität und. territorialen Integrität 
Angolas darstellen und den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit ernstlich gefährden I 

2. verurteilt SUdafrika ferner nachdrUcklieh wegen der Be
nutzung des internationalen Territoriums von Namibia als Sprung
brett fUr die Begehung bewaffneter Invasionen und die cestsbili
sierung der Volksrepublik Angolal . 

3. verlangt, daß SUdafrika alle seine streitkräfte sofort 
und bedingungslos aus dem HOheitsgebiet der Volksrepublik Angola 
abzieht, alle Aggressionshandlungen gegen Angola einstellt und 
die Souverllnität und territoriale Integrität Angolas strikt 
achtet I 
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4. fordert alle staaten auf, das mit Resolution 418 (1977) 
Uber SUdafrika verhängte waffenembargo voll zu verwirklichen; 

5. ersucht die Mitgliedstaaten, der Volksrepublik Angola 
und den anderen Frontstaaten dringend jede erforderliche Milfe 
zu leisten, um deren Verteidigungsfähigkeit gegenUber SUd afrikas 
A9gressionsakten zu stärken; 

6. fordert die zahlung einer vollständigen, angemessenen 
Entschädigung an die Volksrepublik Angola fUr die durch diese 
Aggressionsakte verursachten Verluste an Menschenleben und Sach
schäden; 

7. beschließt, eine aus drei Mitgliedern des Sicherheits
rats bestehende untersuchungskomm1ssion zu ernennen und unver
zUglich mit dem Auftrag nach Angola zu entsenden, die durch die 
Invasion sUdafrikanischer Streitkräfte verursachten Schilden zu 
beurteilen und dem Rat b1s spätestens 15. November 1985 Bericht 
zu erstatten; 

8. bittet die Mitgliedstaaten eindringlich, bis zum Er
scheinen des Berichts der Untersuchungskommission umgehend geeig
nete ).lnd wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Druck auf die Regie
rung SUdafrikas auszuUben, damit diese die Bestimmungen der vor
liegenden Resolution und der Charts der Vereinten Nationen be
fOlgt, die SOuveränität und territoriale Integrität Angolas achtet 
und alle A9gressionsakte gegen Nachbarstaaten unterläBt; 

9. beschließt, mi t dieser Frage befaßt zu bleiben. 
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BeschlUsse 

In einer Mitteilung vcm 30. September 1985 72/ erklärte 
der Ratsprllsident, daß im Anschluß an Konsultationen mit den 
Ratsmltgl1edern Einigung darllber erzielt worden sei, daß die ge
mäß Ziffer 7 der Resolution 571 (1985) eingesetzte untersuchungs
kommission sich aus Ägypten, AUstrallen und Peru zusammensetzen 
wUrde. 

Auf seiner 2612. Sitzung vom 3. Oktober 1985 beschloß der 
Rat, die vertreter AngOlas, der Islamischen Republik Iran, 
JUgOSlawiens, Kameruns, KUbas, Kuwaits, Nigeries, Senegals, 
Simbabwes und SUdafrikas einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
ErBrterung des PUnktes "Beschwerde Angolas gegen SUdafrika. 
SChreiben des Ständigen Vertreters Angolas bei den Vereinten 
Nationen an den Präsidenten des Sicherheitsrats vom 1. Oktober 
1985 (5/17510)" 73/ teilzunehmen. 

AUf seiner 2614. Si tzung vom 4. Oktober 1985 beschloß der 
Rat, die Vertreter Afghanistans, Algeriens, Äthiopiens, 8ots
wanas, MOsambiks, Nikaraguas, Sambias, der Vereinigten Arabi
schen Emirate und der Vereinigten Republik Tansania einzuladen, 
ohne stimmrecht an der Er8rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
des vertreters aurklna Fasos 74/, Pater MUeshihange gemäß Regel 39 
der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2616. Sitzung vom 7. Oktober 1985 beschloß der 
Rat, die Vertreter Ghanas, Marokkos und Tunesiens einzuladen, 
ohne Stimmrecht an der Er8rterung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
der vertreter Ägyptens, aurkina Fasos und Madagaskars 75/, 
Mfanafuthi J. Makatini gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäfts
ordnung einzuladen. 

W 5/17506 
Tl! • ~~~ 
74/ 
'F.:/ DOkument 1m Protokoll der 2616. S1 tzung 
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Resolution 574 (1985) 
va. 7. oiCtöber 1985 

Der Sicherheitsrat, 

nach Behandlung des Ersuchens des Ständigen Vertreters der 
volksrepubUiC Angola bei den Vereinten Nationen in Dokument 
S/17510, 

nach Anhörung der Erklärung des Ständigen Vertreters 
Angolas W, 

der Verpflichtung aller Mitgliedstaaten, sich in 
ihren Beziehungen der Androhung oder Anwendung 
von Gewalt gegen die Souveränität, territoriale Integrität oder 
politische unabhängigkeit eines staates zu enthalten und in 
keiner in sonstiger Hinsicht mit den Grundsätzen und Zielen der 
Vereinten Nationen unvereinbaren Weise zu handeln, 

unter Hinweis auf seine Resolutionen 387 (1976), 428 (1978), 
447 (1979), 454 (1979), 475 (1980), 545 (1983), 546 (1984), 567 
(1985) und 571 (1985), in denen er u.a. SUdafrikas Aggression 
gegen öie volksrepublik Angola verurteilte und verlangte, daß 
SUdafrika die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Inte
grität Angolas strikt achtet, 

Ober die nicht nachlassenden feindseligen 
und Aggressionsakte und anhaltenden bewaff-
neten Invasionen, die das rassistische Regime SUdafrikas unter 
Verletzung der Souveränität, des LUftraums und der territorialen 
Integrität der Volksrepublik Angola begangen hat, insbesondere 
Ober die bewaffnete Invasion Angolas vom 28. September 1985, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit wirksamer Maßnahmen zur ver
hinderung und Beseitigung aller durch SUdafrikaS Aggressionsakte 
verursachten Bedrohungen des Wel tfriedens und der internationalen 
Sicherhei t, 

1. verurteilt das rassistische Regime SUdafrikas nachdi'Uck
~ wegen seiner jUngsten vorsätzlichen, nichtprovozierten 
A99ression gegen die Volksrepublik Angola sowie wegen seiner an
haltenden Besetzung von Teilen des angolanischen Hoheitsgebiets, 
welche eine flagrante varletzung der Souveränität und der terri
torialen Integrität Angolas darstellen und den Weltfrieden und 
die internationale Sicherheit ernstlich gefährden, 

76/'Vgl. Officia1 Records of the Security Counci1, Fortieth Year, 
2612. sItzung 
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2. verurteil t sUdafrika der 
Benutzung des illegal als 
Sprungbrett fUr die Begehung von Aggressionsakten gegen die Volks
republik Angola und wegen der Aufrechterhaltung seiner Besetzung 
eines Teils des angolanischen Hoheitsgebiets; 

3. W-langt erneut, daß sUdafrika alle Aggressionsakte 
sofort einstellt und alle Streitkräfte, die angolanisches Hoheits
gebiet besetzt halten, unverzUglich bedingungslos abzieht sowie 
daß es die Souveränität, den Luftraum, die territoriale Inte
grität und die Unabhängigkeit der Volksrepublik Angola strikt 
achtet; 

4. bekräftigt das Recht der volksrepublik Angola, im Ein
klang mit den einschlägigen Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen, insbesondere Artikel 51, alle zur verteidigung und zum 
Schutz ihrer Souveränität, territorialen Integrität und unabhän
gigkeit erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen; 

S. fordert alle Staaten auf, das mit Sicherheitsratsreaolu
tion 418 (1977) Uber SUdafrika-virhängte waffenembargo voll zu 
verwirklichen; 

6. ersucht die Mitgliedstaaten erneut, der volksrepublik 
Angola jede erforderliche Hilfe zu leisten, um ihre Verteidigungs
fähigkeit angesichts der eskalierenden Aggressionsakte SUdafrikas 
und der Besetzung von Teilen ihres HOheitsgebiets durch die sUd
afrikanischen Streitkräfte zu stärken; 

7. ersucht die gemäß Resolution 571 (1985) eingesetzte, 
aus Ägypten, AUstralien und Peru bestehende untersuchUngskommis
sion des SiCherheitsrats, dringend Ober ihre Evaluierung der 
Schäden Bericht zu erstatten, die durch die sUdafrikanische 
Aggression, darunter auch durch die jUngsten Bdmbenangriffe, 
verursacht worden sind; 

8. im Falle der Nichtbefolgung dieser Resolu
tion erneut zusammenzutreten, um die Verabschiedung 
wirksamer ~~nL::~nilm Einklang mit den entsprechenden Bestimmungen 
der Charta zu 

9. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu bleiben. 

Auf der 2617. Sitzung nlfh 
~sonder~stimmunt Eer 

ffer 6 des Beschlulrells 
&rnSt'Iinnt1g verabschiedet:"""" 
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Beschlllsse 

In einer Mitteilung vom 15. November 1985 77/ erklärte der 
Ratspräsident, der Vorsitzende der gemäß Resolutron 571 (1985) 
eingesetzten Sicherheitsratsuntersuchungskommission zur Er
mittlung des durch die Invasion Angolas durch sUdafrikanische 
TrUppen entstandenen Schadens habe ihn davon in Kenntnis ge
setzt, daß die Kommission noch an dem fUr den Rat bestimmten 
Bericht arbeite und eine weitere WOche fUr dessen Fertigstel
lung brauche und daß die Kommission infolgedessen um eine Ver
längerung der fUr die Vorlage ihres Berichts gesetzten Frist 
bis zum 22. November gebeten hebe. Der präsident fUgte hinzu, 
informelle Konsultationen in dieser Angelegenheit hätten erge
ben, daß seitens der Ratsmitglieder keine Einwände gegen die 
Bitte der Kommission beständen. 

Auf seiner 2631. Sitzung vom 6. Dezember 1985 beschloß 
der Rat, die vertreter Angolas, aurundis und SUdafrikas ein
zuladen, ohne Stimmrecht an der Er!lrterung des punktes "Be
schwerde Angolas gegen sUdafrika: Bericht der Sicherheitsrats
untersuchungskommission gemäß Resolution 571 (1985) (S/17648)" 78/. 

Resolution 577· (1985) 
vom 6. Dezeiliber 1985 

Der Sicherheitsrat, 

nach PrUfung des Berichts der untersuchungskommission des 
SiCherlieHsrats gemäß Resolution 571 (1985) 79/, 

nach Behandlu!'9 der Erklärung des Ständigen Vertreters der 
volksrepubHk Angolä bei den Vereinten Nationen 80/, . 

über die zahlreichen feindseligen, nicht-
~~:~~:~:,~!:~, die das rassistische Regime sUd-

afrikas unter V der Souverllni tllt, des LUftraums und 
der territorialen Integrität der Volksrepublik Angola begangen 
hat, 
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llber die tragischen verluste an Menschenleben und 
die Beschädigung und zerstllrung von Sachwerten in

folge der wiederholten Aggressionsakte des rassistischen Regimes 
Sl1cIafrikas, 

davon llberzeuilf' daß diese willkUrlichen Aggressionsakte 
des rasslstischennderheitsregimes in sl1cIafrika eine syste
matische Abfolge ständig wiederholter verst6ße darstellen und 
darauf angelegt sind, die wirtschaftliche Infrastruktur der Volks
republik Angola zu zerst6ren und deren Unterstützung des KamPfes 
des Volkes von Namibie um Fra 'heit und nationale Befreiung zu 
schwächen, 

seine Resolutionen 571 (1985) und 574 
( , u.a. wegen seiner bewaffneten In-
vasion der Volksrepublik Angola nachdrUck lieh verurteil t und ver
langt hat, daß Südafrika die Unabhängigkeit, souverlnität und 
territoriale Integrität Angolas strikt aChtet, 

erneut erklärend, daß die Fortsetzung dieser Aggressions
akte gegen Angola eine Bedrohung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit darstellt, 

1m Bewußtsein der Notwendigke1 t wirksamer SofortmaBnahmen 
zur verhlriderung und BeBel tigung jedweder Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, 

1. schließt sich dem Bericht der UntersuchungSkommission 
des Sicherheitsrats gemäß Resolution 571 (1985) an und dankt 
den Mitgliedern der Kommission! 

2. verurteilt das rassistische Regime ~~~:;~~l~f~ha 
lieh wegen seIner fortgesetzten, noch verstärkten, 
zIerten Aggressionsakte gegen die VolksrepUblik Angola, 
flagrante verletzung der Souveränität und territorialen 
grität Angolas darstellen! 

3. verurteil t Sl1cIafrika nachdrUcklieh wegen der Benutzung 
des internationalen 19rritorlums von Nam:DO:ra als sprungbrett fUr 
bewaffnete Invasionen und die Oestabilisierung der Volksrepublik 
Angola! 

4. verlangt erneut, daß SUdafrika alle Aggressionsskte 
gegen die Volksrepublik Angola sofort einstellt und alle Streit
kräfte, die angolanisches Hoheitsgebiet besetzt halten, unver
zUglich und bedingungslos abzieht und daß es die Souveränität, 
den LUftraum, die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit 
Angolas, strikt achtet! 
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5. spricht der Volksrepublik Angola seine Anerkennung fUr 
ihre unerschUtterliche UnterstUtzung des Volkes von NamibIa in 
seinem gerechten und legitimen Kampf gegen die illegale Besetzung 
seines Gebiets durch SUdafrika und um die Wahrnehmung seiner un
veräußerlichen Rechte auf Selbstbestimmung und nationale Unab
hängigkeit ~; 

6. ersucht die Mitgliedstaaten, der Volksrepublik Angola 
dringend jede erforderliche Hilfe zu leisten, um ihre Verteidi
gungsfähigkeit zu stärken; 

7. verlanrt, daß SUdafrika der Volksrepublik Angola in 
vollem Umfang e nen angemessenen Schadenersatz fUr die durch die 
A9gresslonsakte verursachten verluste an Menschenleben und Sach
schäden leistet; 

8. ersucht die Mitgliedstaaten und internationalen Organi
sationen, der Volksrepublik Angola dringend materielle und son
stige unterstUtzung zu leisten, um ihr den sofortigen Wiederaufbau 
ihrer wirtschaftlichen Infrastruktur zu erleichtern; 

9. ersucht den Generalsekretär, die weitere Entwicklung 
dieser Situation zu verfolgen und dem Sicherheitsrat nach Be
darf spätestens jedOCh bis 30. Juni 1986, Ober die DUrchfUhrung 
dieser Resolution, insbesondere Ziffer 7 und 8, zu berichten; 

10. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu bleiben. 
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BeschlUsse 

Auf seiner 2598. Sitzung vom 21. JUni 1985 beschloß der 
Rat, die vertreter der Bahamas, Botswanas, der Deutschen Demo
kratischen Republik, Lesothos, Libsrias, der Seychellen, SU9-
afrikas und des Sudan einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er6rte
rung des PUnktes "Schreibsn des Ständigen Vertreters Botswanas 
bei den Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 17. Juni 1985 (S/17279)" 81/ teilzunehmen. 

Auf derselbsn Sitzung beschloß der Rat ferner, den stell
vertretenden Vorsitzenden des SOnderausschusses gegen Apartheid 
gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2599. Sitzung vom 21. Juni 1985 bsSChloß der Rat, 
die vertreter Benins, swasilands und der Vereinigten Republik 
Tansania einzuladen, ohne Stimmrecht an der ErClrterung der Frage 
teilzunehmen • 

Der Sicherheitsrat, 

Kenntnis nehmend von dem Schreibsn des ständigen vertreters 
Botswanas bsi den Vereinten Nationen vom 17. JUni 1985 82/ und 
nach AnhClrung der Erklärung des Ministers fUr auswärtige Ange
legenheiten Botswanas 83/ hinsichtlich der jUngsten Aggressions
akte des rassistischen Regimes SUdafrikas gegen die Republik 
Botswana, 

mit dem Ausdruck ihrer BestUrzung und EmpCIrung Ober die 
durch diese ÄkUon verursachten Verluste an ""nschenlebsn, Ver
letzungen und umfangreichen Sachschäden, 

81/ Ebd., Fortieth Year~ Supplement for April, May and June 1985 
~~/ Ebd., Dokument S/17 79 
!!!I @., ~rt1eth Year, 2598. Sitzung 



- 52 -

feststellend, daß es dringend erforderlich ist, die terri
toriale Integrität Botswanas zu gewährleisten und Frieden und 
Sicherheit im sUdlichen Afrika zu wahren, 

in Bekräfti~ der Verpflichtung aller staaten, sich in 
ihren internationalen Beziehungen der Androhung oder Anwendung 
von Gewalt gegen die souveränität und territoriale Integrität 
eines staates zu enthalten, 

seiner tiefen Besorgnis darUber, daß.das 
die wehrlose und friedliebende Nation 

Botswana militärische Gewalt angewendet hat, 

~~~~~~~~~~h~d,~a,~ßc~dl:erartige Aggressionsakte die 
berei ' Lage im sUd lichen Afrika zwangs-
läufig nur noch weiter verschärfen werden, 

im Hinblick darauf, daß dieser neueste ZWischenfall sich in 
eine ganze Reihe von provokationshandlungen sUdafrikas gegen Bots
wana einfUgt und daß das rassistische Regime erklärt hat, es 
werde derartige Angriffe fortsetzen und noch eskalieren, 

das unbeirrte Festhal ten Botswanas an den Obereinkommen Uber 
den status von FIUchtlingen 84/ und staatenlosen 85/ sowie die 
Opfer die Botswanagebracht hat und imm--er noch bringt, 
indem der Apartheid Asyl gewährt, 

1. verurteilt den jUngsten unprovozierten und ungerecht
fertigten militärischen Angriff SUdafrikas auf die Hauptstadt 
Botswanas Mit aller SChärfe als Aggressionsakt gegen Botswana 
und als grobe Verletzung seiner territorialen Integrität und 
nationalen Souveränit~tl 

2. verurteilt ferner alle gegen Botswana geriChteten 
A9gressionshandlungen, provokationen und Schikanen des rassi
stischen Regimes SUdafrikas, darunter MOrd, Erpressung, Ent
fUhrung und Zerstörung von SaChwerten; 

3. 
lose 
Botswanal 

die unverzUgliche, vollkommene und bedingungs
ller Aggressionshandlungen SUdafrikas gegen 

4. .prangert die AUsUbung des Rechts auf Nacheile an, welches 
das rassistische SUdafrika beansprucht, um Botswana und andere LIIn
der in der;: Reg 10n des sUd lichen Afrik a zu terrorisieren und deste
bilisieren, und weist diese Praxis SUdafrikas zurUck; 

K~~ Vereinte Nationen, Treaty 5eries, 
m;&., Vol. 360, Nr. 5156, 5.130 

Vol. 189, Nr. 2545, 5.137 
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5. verlangt, daß SUdafrika Botswana fUr die durch der
artige ACJCJressionshandlungen verursachten Verluste an Menschenle_ 
ben und sachschäden voll und angemessen entschädigt; 

6. erklärt, daß Botswana das Recht hat, gemäß seiner bis
herigen praxis, seinen humanitären GrUndsätzen und seinen inter
nationalen Verpflichtungen die Opfer der Apartheid aufzunehmen 
und ihnen Asyl zu gewähren; 

7. ersucht den Generalsekretär, unverzUgliche Konsulte
tionen mit der Regierung Botswanas und den entsprechenden orga
nisationen der Vereinten Nationen aufzunehmen, um festzustellen, 
welche Maßnahmen zur unterstUtzung der Regierung Botswanas bei 
der Gewährleistung der Sicherheit, des Schutzes und der Wohlfahrt 
der FlUchtlinge in Botswana ergriffen werden können; 

8. ersucht den Generalsekretär, eine Delegation nach Bots
wana zu entsenden, 

al um die durch SUdafrikas unprovozierte und vorsätzliche 
ACJCJressionshandlungen verursachten Schäden zu beurteilen; 

!!.l um Maßnahmen vorzuschlagen, durch die Botswanas Kapazi
tät zur AUfnahme und unterstützung sUdafrikanischer FlUchtlinge 
gestärkt werden kann; 

cl um die Höhe der dafUr von Botswana benötigten Hilfe 
zu ermitteln und dem Sicherheitsrat darUber zu berichten; 

9. 
tutionen 
Botswana 

ersucht alle Staaten sowie die entsprechenden Insti
und organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
umgehend jede erforderliche Hilfe zu leisten; 

10. ersucht den Generalsekretär, die weitere Entwicklung 
in dieser Sache zu verfolgen und dem Sicherheitsrat je nach 
sachlage zu berichten; 

11. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu bleiben. 

Auf der samg 2599. Sitzu~ ein
veräbschieae • 
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BeschlUsse 

Im Anschluß an informelle Konsultationen gab der präsident 
des Sicherheitsrats am 29. August 1985 im Namen der Ratsmitglie
der folqsnde Erklärung heraus 86/: 

"Die Ratsmitglieder sind Ubereinkommen zur Feier des 
vierzigjährigen Bestehens der vereinten Nationen auf Außen
ministerebene eine Gedenksitzung des Rats mit folgender 
Tagesordnung abzuhalten: 'vereinte Nationen fUr eine bessere 
welt und die Verantwortlichkeit des Sicherheitsrats bei der 
Erhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicher
heit' • 

Ferner wurde vereinbart, diese Sitzung am 26. septem
ber 1985 abzuhalten. 

Aus praktischen Erwägungen heraus wurde weiterhin ver
einbart, daß die Ratsmitglieder auf dieser Sitzung Erklä
rungen abgeben kannen. tt 

Auf seiner 2608. Sitzung vom 26. september 1985 setzte der 
Rat die Erllrterung des Punktes "Vereinte Nationen fUr eine bes
sere welt und die Verantwortlichkeit des Sicherheitsrats bei der 
Erhaltung des weltfriedens und der internationalen Sicherheit" 
fort. 

Auf derselben Sitzung gab der präsident folqsnde Erklärung 
ab 87/: 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats haben mich ermäChtigt, 
in ihrem Namen folgende Erklärung abzugeben. 

Am Donnerstag, den 26. september 1985 trat der Sicher
heitsrat am Sitz der Vereinten Nationen in New'lork auf 
AUßenministerebene in Ilffentlicher Sitzung zusammen, um 
das vierzigjährige Bestehen der Vereinten Nationen zu 
feiern. 

------
86/ 5/17424 
87/ S/17501 
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Den Vorsitz der Sitzung fUhrte der Minister fUr auswä~ 
tige Angelegenheiten des Vereinigten Königreichs Großbritan
nien und Nordirland in seiner Sigenschaft als Präsident des 
Sicherheitsrats fUr den Monat September. srklärungen wurden 
abgegeben von den Ministern fUr auswärtige Angelegenheiten 
der Union der SOzialistischen Sowjetrepubliken, der Ukraini
schen Sozialistischen Sowjetrepublik, Trinidad und Tobagos, 
Thailands und perus, vom Ständigen vertreter Madagaskars, 
vom Handelsminister Indiens sowie von den Ministern fUr aus
wärtige Angelegenheiten Frankreichs, Ägyptens, Dänemarks, 
Chinas, BUrkina Fasos, Australiens, der Vereinigten staaten 
von Amerika und des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nbrdirland sowie vom Generalsekretär. 

Die Tagesordnung fUr die Gedenksitzung lautete wie folgt: 

-vereinte Nationen fOr eine bessere Welt und die 
verantwortlichkeit des Sicherheitsrats bei der sr
haltung des weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit •• 

Die Ratsmitglieder begrUßten die Gelegenheit, anläß-
lieh des vierzigjährigen Bestehens der Vereinten Nationen 
auf hoher Sbene die VerpfliChtungen zu erneuern, die sie mit 
der Charta Ubernommen haben und ihr unverändertes Festhalten 
an den darin niedergelegten Zielen und Grundsätzen zu be
kräftigen. Sie befaßten sich eingehend mit der internationa_ 
len Lage. Sie äußerten sich tief besorgt angesichts verschie
dener Bedrohungsn des Friedens, darunter auch der nuklearen 
Bedrohung. Sie räumten zwar ein, daß es den Vereinten 
Nationen nicht immer möglich gewesen sei, diesen Gefahren 
Herr zu werden, betonten jedOCh, daß ihnen als einer posi
tiven, fUr Frieden und Fortschritt der Menschheit wirkenden 
Kraft unveränderte Bedeutung zukomme. Sie begrUßten den kon
tinuierlichen Anstieg der Mitgliederzahl der Organisation, 
die inzwischen einen Stand erreicht habe, an dem das Ziel 
der universalen Mitgliedschaft, das sie befUrworteten, 
nahezu erreicht sei. 

Die Mitglieder des Sicherheitsrats waren sich der 
Hauptverantwortung fUr die wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit, die dem Sicherheitsrat durch 
die Charta Ubertragen wird, wie auch der besonderen Rechte 
und Pflichten seiner ständigen Mitglieder vollauf bewußt. 
Sie unterstriChen, daß innerhalb des Rats ein kollegiales 
vorgehen am Platz sei, wenn dem Rat als wichtigstem Instru
ment fUr die wahrung des weltfriedens eine fundierte und 
einvernehmliche Beschlußfassung erleichtert werden solle. 
Sie erkannten an, daß sich die großen Hoffnungen, die die 
Völkergemeinschaft 1n die vereinten Nationen gesetzt habe, 
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nicht voll und ganz erfUllt hätten, und verpflichteten 
sich, ihrer individuellen und kollektiven Verantwortung 
für die VerhUtung und Beseitigung von Bedrohungen des Frie
dens mit erneutem Eifer und erneuter Entschlossenheit nach
zukommen. Sie kamen Uberein, bei der Behandlung von interna
tionalen Streitigkeiten, Bedrohungen des Friedens, Friedens
brUchen und Aggressionsak ten im Rahmen der Charta vorgesehene 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Sie äußerten sich aner
kennend Ober den wertvollen Beitrag, den die Friedenssiche
rungstruppen der Vereinten Nationen bei zahlreichen .Gelegen
heiten geleistet haben. Sie riefen alle Mitgliedstaaten der 
vereinten Nationen von neuem aUf, sich an ihre mit der Charta 
Obernommene Verpflichtung zur Annahme und DUrchfUhrung der 
BeschlUsse des Sicherheitsrats zu halten. 

Oie Ratsmitglieder waren sich darin einig, daß es un
bedingt erforderlich sei, die Leistungsfähig~eit des Sicher
hei tsrats bei der Wahrnehmung seiner Hauptau:fgabe, der wah
rung des Weltfriedens und der internationalen SiCherheit, 
zu steigern. Sie beschlossen daher, ihre unterSUchung der 
Frage weiterzufUhren, wie die Arbeitsweise des Sicherheits
rats bei der ErfUllung der ihm nach der Charta zukommenden 
Aufgaben wei ter verbessert werden kann. In diesem ZUsammen
hang widmeten sie den Anregungen besondere Aufmerksamkeit, 
die der Generalsekretär in seinen Jahresberichten Ober die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen an die Ratsmitglieder ge
richtet hat. Sie dankten dem Generalsekretär fUr diese Be
richte und ermutigten ihn, bei der Wahrnehmung seiner in 
der Charta festgelegten Aufgaben eine aktive Rolle zu 
spielen. " 
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Beschluß 

Auf seiner 2609. Sitzung vom 30. Ssptember 1985 beschloß 
der Rat, den vertreter Botswanas einzuladen, ohne stimmrecht 
an der e;rörterung des folgenden PUnktes teilzunehmen: 

"Schreiben des Ständigen vertreters Botswanas bei den 
Vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 26. Ssptember 1985 (S/17497) 881! 

Bericht des Generalsekretärs gemäß Sicherheitsratsreso
lution 568 (1985) (5/17453)" 88/. 

~ ~icherheitsrat, 

unter Hin .... is auf seine Resolution 568 (1985) 89/, 

des Berichts der vom Generalsekretär g~ß 
nach Botswana entsandten Delegation, . 

nach Anhörung der e;rklärung des Ständigen vertreters 80*
wanas beI den Vereinten Nationen 90/, in der dieser der tief 
Sorge seiner Regierung Ober den Angriff SUdafrikas auf die te ri-
toriale Integrität Botswanas AUsdruck verlieh, ' , 

• 
88/ Vgl. Official Records of the Sscurity Council, Fortieth Yfar, 

~p1. ... enE for ~TYä August and Sel!,teiliber 1985 ggl ., Dokument S 1 7 53 - - -
221 E5d., Fortieth Year, 2609. Sitzung 
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tief besorgt darüber, daß der Angriff SUd afrikas viele 
TOte und verletzte unter den Elmlohnern und der Flüchtl1ngs
bevölkerung von Gaborone gefordert und zur Beschädigung und zer
störung von Sachwerten geführt hst, 

mit Genugtuul12 über die ASylpolitik, die Botswana gegenUber 
MenschSn verfolgt~ die-cfer UnterdrUckung durch die Apartheid 
entfliehen, wie auch darüber, daß es die internationalen Ober
eipkommen über die Rechtsstellung von Flüchtlingen achtet und 
einhält, 

in Bekräftigull1 seines Widerstandes gegen das Apartheid
system und in Bekr~tigung des Rechts aller Länder, Menschen auf
zunehmen, die der unterdrUckung durch die Apartheid entfliehen, 

ferner Kenntnis nehmend von dem dringenden Bedarf, der in 
aotswana dadurch entstanden ist, daß angemessene UnterkUnfte 
und Einrichtungen für die in Betswana Asyl suchenden Flücht
linge bereitgestellt werden, 

überzeugt von der Bedeutung internationaler unterstützung 
fUr Botswana, 

1. spricht der Regierung Botswanas seine Anerkennung fUr 
ihren unerschÜtterlichen Widerstand gegen die Apartheid wie auch 
!Ur ihre humanitäre FlUchtlingspoli tik aus; 

2. dankt dem Generalsekretär dafür, daß er die Entsendung 
einer Delegation nach Betswana veranlaßt hat, um die durch Süd
afrikas unprovozierte und vorsätzliche Aggresslonshandlungen ver
ursachten Schäden zu beurteilen, sowie dafür, daß er Maßnahmen 
vorgeschlagen hat, um Betswanas Kapazität zur AUfnahme und unter
stützung südafrikanischer Flüchtlinge zu stärken, und daß er er
mittelt hat, wieviel Hilfe Betswana benötigt, um mit der durch 
den Angriff geschsffenen Lage fertig zu werden; 

3. schließt sich dem Bericht der gemäß Resolution 568 
(1965) nach Betswanäentsandten Delegation~; 

4. verlangt, daß Südafrika Betswana für die durch seine 
Aggressionshandlung verursachten Verluste an Menschenleben und 
Sachschäden voll und angemessen entSChädigt; 

5. ersucht die Mitgliedstaaten, internationalen organisa
tionen und Finanzinstitutionen, Betswana auf den im Bericht der 
nach Betswana entsandten Delegation genannten Gebieten Hilfe zu 
leisten ; 
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6 • ersucht. den Generalsekret.är, die Frage der Kit fe fUr 
Bot.swana weiter zu verfolgen und den Sicherheitsrat. darUber auf 
dem laufenden zu halten, 

7. beschließt., mit der Lage befaßt. zu bleiben. 

BeschlUsse 

Auf seiner 2610. Sit.zung vom 2. Okt.ober 1985 beschloß der 
Rat., die Vertret.er Alger1ens, Israels, Jordaniens, KUwait.s, der 
LibYSChen Arabischen Dschemahirija, TUnesiens und der TOrkei 
einzuladen, ohne St.immrecht. an der Er8rterung des Punktes 
"Schreiben des St.ändigen Vert.reters TUnesiens bei den Verein
t.en NaUonen sn den präsidenten des Sicherheitsrst.s vom 1. Okt.o
ber 1985 (S/17509)" 91/ t.eilzunehmen. 

AUf derselben Sitzung beschloß der Rat. ferner durch Ab
st.immung, den vertret.er der Paläst.inensischen Befreiungsorgani_ 
saUon zur Teilnahme sn der Er8rterung einzuladen, wobei der 
PLO durch die Einladung dieselben Teilnehmerrecht.e gewährt. 
wUrden wie einem gemäß Regel 37 der vorläufigen Geschäft.sord
nung eingeladenen Mit.gliedst.aat.. 
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Auf derselben Sitzung beschloß der Rat weiterhin auf Er
suchen des vertreters KUwaits 921, Clovis Malcsoud gemäß Regel 39 
der vorlilufigsn Geschäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2611. Sitzung van 2. Oktober 1985 beschlo8 der 
Rat, die vertreter Afghanistans, der Arabischen Reoubl1k Syrien, 
Griechenlands, des Jemen, Kubas, LesothoS, Mauretaniens, MarOkkos, 
pakistans und senegals einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er6rte
rung der Frage teilzunehmen. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
des vertreters KUwaHs 931, Adnan Omran gemäß Regel 39 der vor
läufigen GeSChäftsordnung einzuladen. 

Auf seiner 2613. Sitzung van 3. Oktober 1985 beschloß der 
Rat, die vertreter Bangladeschs, der oeutschen Demokratischen 
Republik, xndonesiens, der xslamischen Republik xran, JUgos
lawiens, Maltas, Nikaraguas, Nigerias und Saudi-Arabiens ein
zuladen, ohne Stimmrecht an der Er8rterung der Frage teilzuneh
men. 

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
des vertreters Ägyptens 94/, Syed Sharifuddin pirzada gemäß 
Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung einzuladen. 

AUf seiner 2615. Sitzung vom 4. Oktober 1985 beschloß der 
Rat, den Vertreter Vietnams einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Er8rterung der Frage teilzunehmen. 

cer Sicherheitsrat, 

des Schreibens vom 1. Oktober 1985 ~~/, 
mi t der von Xsrael gegen die SOuverlIni t 
und territoriale Xntegrität tunesiens begangenen Aggressionshand
lung Beschwerde gegen dieses Land geführt hat, 

~~I Dokument S/17513 im Protokoll der 2610. Sitzung 
931 Dokument S/17515 im Protokoll der 2611. Sitzung 

:f~ jDoiki,~,me~nijt~S:/~17~5~2~4~iim~Pr~o~t1°ikjO~11~d~etr~2i6~13~·~:iii~~ 
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der Erklärung des Ministers fUr auswärttge 
lne"ielIS 96/, 

mit Besorgnis ~äil 
Angriff zahlreiche T 
schilden verursacht hat, 

daß der israelische 
umfangreiche Sach-

daß gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Charta 
der Mitgliedstaaten in ihren internatio-
nalen Beziehungen jede gegen die territoriale Integrität oder 
die politische unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder 
sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung 
oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben, 

Uber die Bedrohung des Friedens und der 
die durch den von Israel 

am 1. OIctober im Gebiet von Hammam-Plege, einem Vorort 1m SUden 
von TUnis begangenen Luftangriff entstanden ist, 

unter Hinweis auf die schwerwiegenden Folgen, die Israels 
Aggression und alle 1m Widerspruch zur Charta stehenden Hand
lungen fUr jedwede Initiative haben mUssen, die auf die Herstel
lung eines umfassenden, gerechten und dauerhaftan Friedens im 
Nahen osten gerichtet ist, 

daß die israelische Regierung un-A__ Angriff die Verantwortung fUr 
diesen Ubernommen hat, 

1. verurteilt energisch den Alet der bewaffneten Aggres
sion, den Israel in flagranter verletzung der Charta der Verein
ten Nationen, des V6lkerrechts und internationaler Verhaltens
normen gegen tunesisches HOheitsgebiet begangen hat; 

2. 
artiger 

verlangt, daß Israel die Begehung bzw. Androhung der
Aggressionshandlungen unter läßt; 

bittei die Mitgliedstaaten der vereinten Nationen ein
Maßnahmen zu ergreifen, um Israel von der Begehung 

~~~ gegen die Souveränität und die territoriale Inte-
grität staaten gerichteter Alete abzubringen; 

4. ist der AUffas~, daß TUnesien angesichts der er
littenen Verluste an Menschenleben und Sachschäden, fUr die 
Israel die Verantwortung Ubsrnommen hat, Anspruch auf angemes
sene Reparationen hat; 

96/ ~., Fortieth Year, 2618. Sitzung 
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5 • ersucht den Generalsekretär, dem Sicherhei tsrat spä
testens bis 30. November 1985 llber die DurchfllhrUng dieser Reso
lution zu beriChten, 

6. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bl .. iben. 

ERKLÄRUNG DES PRÄSIDENTEN 

BeschlUß 

Auf der 2618. Sitzung vom 9. Oktober 1985 gab der präsident 
vor. Verabschiedung der Tagesordnung 97/ im Rahmen der Ratsmit
glieder folgende Erklärung 98/ ab: 

"Oie Mitglieder des Sicherheitsrats begrllßen die Nach
richt von der Freilassung der passagiere und Besatzung des 
Kreuzfahrtschiffs "Achille Lauro" und beklagen es, daß ein 
Passagier ums Leben gekommen sein soll. 

Sie schließen sich der Erklärung des Generalsekretärs 
vom 8. Oktober 1985 an, in der alle Akte des Terrorismus 
verurteilt werden. 

Sie verurteilen mit aller Entschiedenheit diese durch 
nichts zu rechtfertigende, verbrecherische Entfllhrung eben
so wie alle sonstigen Akte des Terrorismus, einschließlich 
der Geiselnahme. 

97/ Oie Tagesordnung der Sitzung lautete: Das Nahostproblem ein
schließlich der palästinensischen Frage 

98/ S/l7554 
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Sie verurteilen ferner alle Formen des 1Srrorismus, 
wobei es gleichgUltig ist, wo und von wem er ausgeUbt wird." 

BeschlUsse 

Auf seiner 2633. Sitzung vom 10. Dezember 1985 beschloß der 
Rat, die Vertreter der Arabischen Republik Syrien, der ISlami
schen Republik Iran, Mexikos, Nikaraguas und Vietnams einzula
den, ohne Stimmrecht an der Erörterung des punktes "Schreiben 
des Geschäftsträgers a.i. der Ständigen vertretung Nikaraguas 
bei den vereinten Nationen an den Präsidenten des Sicherheits
rats vom 6. Dezember 1985 (S/17671)" 99/ teilzunehmen. 

AUf seiner 2634. Sitzung vom 11. Dezember 1985 beschloß 
dW; Rat, die Vertreter HOnduras' Kostarlkas, KUbas und der 
Libyschen Arabischen oschamahir!ja einzuladen, ohne Stimmrecht 
an der Erörterung der Frage teilzunehmen. 

AUf seiner 2636. Sitzung vom 12. Dezember 1985 beschloß .der 
Rat, den Vertreter Simbabwes einzuladen, ohne Stimmrecht an der 
Erörterung der Frage teilzunehmen. 

Vgl. Official Records of the security Council, Fortieth 
Year, Supplement for October, November and~cember 1985 
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Beschluß 

Auf seiner 2637. Sitzung vom 18. Dezember 1985 setzte der 
Rat die Erllrterung des Punktes "Schreiben des ständigen vertre
ters der Vereinigten staaten von Amerika bei den Vereinten Natio
nen an den präsidenten des Sicherheitsrats vom 16. Dezember 1985 
(S/17685)" 100/ fort. 

Der Sicherheitsrat, 

zutiefst beunruhigt Über die zahlreichen Fälle der Geisel
nahme und der EntfUhrung, die sich oft lange hinziehen und 
schon Menschenleben gefordert haben, 

in der Auffassung, daß Geiselnahmen und EntfOhrungen Straf
taten darstellen, die der Vlllkergemeinschaft Anlaß zu ernster 
Besorgnis gaben, da sie sich außerordentlich schädlich auf die 
Rechte der Opfer und auf die Fllrderung der freundschaftlichen 
Beziehungen und der zusammenarbeit zwischen den staaten aus
wirken, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Präsidenten des Sicher
heitsrats vom 9. Oktober 1985, worin alle terroristischen Hand
lungen, so auch Geiselnahmen, entschieden verurteilt werden 101/, 

Resolution 40/61 der Generalver-
• , 

100/ _Ebd. 
Ill'f/ vgl. S. 5, Erklärung des präsidenten 
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der Internationalen Konvention gegen Geiselnahme 
vom 1 • 1979 102/, des Obereinkommens Uber die VerhUtung , 
Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völkerrechtlich 
geschUtzte Personen einschließlich Diplomaten vom 14. Dezember 
1973 103/, des Obereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher 
Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt vom 23. Sep.
tember 1971 104/, des Obereinkommens zur Bekämpfung der wider
rechtlichen IriDesi tznahme von LUftfahrzeugen vom 16. Dezember 
1970 105/ und anderer ein~h1ägiger ObereinkUnfte, 

1. verurteilt unmißverständlich alle Geiselnahmen und Ent
fQhrungen! 

2. fordert die unverzUgliche sichere Freilassung aller 
Geiseln und entfUhrten Personen, gleich wo und von wem sie fest
gehalten werden! 

3. belcräftigt die Verpflichtung aller Staaten, auf deren 
HOheitsgebIet Geiseln oder entfUhrte Personen festgehalten wer
den, umgehend alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um ihre 
sichere Freilassung herbei zufUhren und zu verhUten, daß in zu
kunft Akts der Geiselnahme und EntfUhrung begangen werden! 

4. appelliert an alle Staaten, sofern sie dies noch nicht 
getan haben, zu erWägen, ob sie nicht partei der Internationa
len Konvention gegen Geiselnahme, des Obereinkommens Uber die 
verhUtung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völ
kerrechtlich geschUtzte Personen einschließlich Diplomaten, 
des·Obereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen 
gegen die Sicherheit der Ziv1lluftfahrt, des Ubereinkommens zur 
Bekämpfung der widerrechtlichen Inbesitznahme von LUftfahrzeugen 
und anderer einschlägiger ObereinkUnfte werden wollen! 

5. auf den wei teren Ausbau der internationalen zu-
"'scnen den Staaten bei der Ausarbeitung und An

nahme wirksamer mit den Regeln des völkerrechts im Einklang 
stehender Maßnahmen zur verhUtung, strafrechtlichen Verfolgung 
und Bestrafung aller Geiselnahmen und EntfUhrungen als Äuße
rungen des internationalen Terrorismus. 

Auf der 
st1ililiilg 

2637. Sitzuni ein
veräbschIede • - -

Generalversammlungsresolution 34/146, Anhang 
Generalversammlungsresolution 3166 (XXVIII), Anhang 
Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 974, Nr. 14118, 
Vereinte Nationen, Treaty ser~, Vol. 860, Nr. 12325, 

S.l78 
S.105 
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BESCHWERDE LESOTHOS GEGEN SOOAFRIKA 106/ 

BeschlUsse 

Auf seiner 2638. Sitzung vom 30. Dezember 1985 beschloß 
der Rat, die Vertreter Burundis, Lesothos, Senegals und SUd-
afrikas einzuladen, ohne Stimmrecht an der Er5rterung des 
punktes "Beschwerde Lesothos gegen SUdafrika: SChreiben des 
ständigen Vertreters Lesothos bei den vereinten Nationen an den 
präsidenten des Sicherheitsrats vom 23. Dezember 1985 (S/17692)ff 107/ 
teilzunehmen. ---

Auf derselben Sitzung beschloß der Rat ferner auf Ersuchen 
der vertreter Ägyptens, surkina FaSQs und Madagaskars 108/, 
Neo Mnumzana gemäß Regel 39 der vorläufigen Geschäftsordnung 
ei nzuladen. 

Der Sicherheitsrat, 

in Kenntnisnahme des Schreibens, das der ständige vertreter 
des K8nigreichs Lesothos bei den Vereinten Nationen am 23. Dezem
ber 1985 an den präsidenten des Sicherheitsrats gerichtet 
hat 109/, 

nach Anhörung der Erklärung des Ministers für auswärtige 
Angelegenheiten des Königreichs Lesothos, V.M. Makhele 110/, 

eingedenk dessen, daß sich alle Mitgliedstaaten in ihren 
internationalen Beziehungen jeder gegen die territoriale Inte
grität oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerich
teten oder sonst mit den zielen der Charta der Vereinten Nationen 
unvereinbaren Androhung oder Anwendung von Gewalt zu enthalten 
haben, 

106/ Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
1977, 1982 und 1983 

108/ 
109/ Official Records of the 5ecurit;y ~~~ 

~lement for October ... ~vember_=~ 
Dokument 5/17692 

110/ Ebd., Fortieth Year, 2638. Sitzung 
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unter Hinweis auf seins Resolution 527 (1982', 

zutiefst besorgt Uber die nichtprovozierten und vorsätzli
chen Tötungen, fur die SUdafrika verantwortlich ist und die vor 
kurzem unter Verletzung der Souveränität und territorialen Inte
gritä.t des Königreichs Lesotho begangen worden sind, sowie Uber 
deren Folgen fUr Frieden und Sicherheit im sUd lichen Afrika, 

zutiefst besorgt darUber, daß dieser aggressive Akt darauf 
abzielt, die entschlossene humanitäre UnberstUtzung zu schwächen, 
die Lesotho sUdafrikanischen F1Uchtlingen unbeirrt weiter leistet, 

daß sechs sUdafrikanische FlUchtlinge und 
drei ~'~)tr~s infolge dieses aggressiven Akts gegen 
Lesotho auf tragische Weise ums Leben gekommen sind, 

beunruhigE über die Tatsache, daß der weiterbestand der 
Apartheid in SUdafrika die Grundursache fUr die zunahme der 
Gewalt ist, die sich sowohl in SUdafrika selbst ereignet als 
auch von SUdafrika gegen benachbarte LIInder verübt wird, 

1. verurteilt aufs schärfste diese Tötungen und die Vor 
kurzem in flagranter Verletzung der Souveränität und territoria
len Integrität des Königreichs Lesotho begangenen Akte der nicht
provozierten und vorsätzlichen Gewalt gegen LesothO, fUr die 
sUdafrika verantwortlich ist; 

2. verlangt, daß sUdafrika das Königreich Lesotho fUr 
die Verluste an Menschenleben und die SaChSChäden, die durch 
diesen aggressiven Akt verursacht wurden, voll und angemessen 
entSChädigt; 

3. fordert alle parteien auf, ihre Beziehungen zu norma
lisieren und fUr alle Fragen von gemeinsamem Interesse die vor
handenen Kommunikatlonswege zu nutzen; 

4. bekräftigt das Recht LesothoS, entsprechend seiner bis
herigen Tradition, seinen humanitären Grundsätzen und seinen 
internationalen Verpflichtungen die Opfer der Apartheid aufzu
nehmen und ihnen ZUflucht zu gewähren; 

5. die Mitgliedstaaten, Lesotho dringend jede 
erforder tshilfe zu gewähren, um seine Fähigkeit 
zur Aufnahme, zum unterhalt und zum Schutz sUdafrikanischer 
FlUchtlinge in Lesotho zu stärken; 

6. die sUdafrikanische Regierung aUf, bei der 
Lösung 1nte ~lJönlal.er Probleme gemäß der ChartäCrer Vereinten 
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Nationen und der Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze 
fUr freundschaftliche aeziehungen und zusammenarbeit zwischen 
staaten 1m Sinne der Charta der Vereinten Nationen friedliche 
Mittel einzusetzen 111/; 

7. fordert SUdafrika sich an seine ZUsage zu 
halten, wonach es seine nicht destabilisieren und 
nicht zulassen will, daß sein Hoheitsgebiet als Sprungbrett fUr 
Angriffe gegen Nachbarländer benutzt wird, sowie öffentlich zu 
erklären, daß es sich in ZUkunft an die Bestimmungen der Charta 
der Vereinten Nationen halten und weder direkt noch durch seine 
BeaUftragten Gewaltakte gegen Lesotho ausfUhren wird; 

8. verlangt, daß SOdafrika unverzUgl1ch zielfUhrende Maß
nahmen zum Abbäu der Apartheid ergreift; 

9. ersucht den Generalsekretär, in Absprache mit der Re
gierung Lesothos 1n Maseru eine ausreichende präsenz - bestehend 
aus einem oder zwei Zivilisten - einzurichten, um sich ständig 
Uber alle Entwicklungen auf dem laufenden zu halten, die die 
territoriale Integrität Lesothos betreffen; 

10. ersucht den Generalsekretär ferner, die DUrchfUhrung 
dieser Resolution und den Fortgang der Lage unter Heranziehung 
geeigneter Mittel zu verfolgen und dem Sicherheitsrat je nach 
Bedarf zu berichten; 

11. beschließt, mit dieser Frage befaßt zu bleiben. 

111/ Generalversammlungsresolution 2625 (XXV), Anhang .. 
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ERKLÄRUNG DES PRÄSIDENTEN 

Beschluß 

Auf der 2639. wiederaufgenommenen Sitzung 112/ des Rats 
vom 30. Dezember 1985 verlas der präsident nach einer unter
brechung der Sitzung zum zwecke der Konsultation im Namen der 
Ratsmitglieder folgende Erklärung 113/: 

112/ 

113/ 

"Die Mitglieder des Sicherheitsrats verurteilen aufs 
schärfste die durch nichts zu rechtfertigenden und ver
brecherischen terroristischen Attentate, bei denen auf den 
Flughäfen von Rom und Wien unschuldige Menschen ums Leben 
gekommen sind. 

Sie fordern eindringlich dazu auf, die Verantwortlichen 
fUr diese vorsätzlichen und wahllosen T5tungen in einem 
ordnungsgemäßen Verfahren vor Gericht zu stellen. 

Sie fordern alle Betroffenen auf, ZUrUckhaltung zu 
Uben und sich jeglicher Maßnahmen zu enthalten, die mit 
ihren verpflichtungen nach der Charta der Vereinten 
Nationen und anderen einschlägigen Regeln des Völkerrechts 
unvereinbar sind. 

Sie bekräftigen die Erklärung des Präsidenten des Sicher
heitsrats vom 9. Oktober 1985 101/ und die Sicherheitsrats
resolution 579 (1985) und schlIeßen sich der Erklärung des 
Generalsekretärs vom 27. Dezember 1985 an, in der dieser 
die Generalversammlungsresolution 40/61 vom 9. Dezember 1985 
zur Kenntnis nahm und der Hoffnung Ausdruck verlieh, daß 
alle betroffenen Regierungen und Beh5rden danach in Uber
einstimmung mit den hergebrachten Grundsätzen des Völker
rechts entschlossene Anstrengungen unternehmen wUrden, um 
allen terroristischen Akten, Methoden und praktiken ein 
Ende zu setzen." 

Die Tagesordnung fUr die Sitzung lautete: Beschwerde 
Lesothos gegen 5Udafrika 
5/17702 
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Teil 11 - weitere vom Sicherhei tsrat behandelte Fragen 

FORMAT DES JAHRESBERICHTS DES SICHERHEITSRATS 

Beschluß 

In einer Mitteilung vom 29. Januar 1985 1141 und in Uber
einstimmung mit dem auf der 2566. - nicht8ffentlichen - Rats
sitzung vom selben Tage gefaBten Beschluß gab der Ratspräsident 
folgende Erklärung ab. 

1141 
ml -

"Auf seiner 2566. Sitzung verabschiedete der Sicher
heitsrat den Jahresbericht, der der Generalversammlung ge
mäß Artikel 24 Ziffer 3 der Charta der vereinten Nationen 
vorgelegt wird. 

Im Laufe der Ausarbeitung des Berichts des Sicherheits
rats an die Generalversammlung fUr den zeitraum 16. Juni 
1983 bis 15. Juni 1984 gelangten die Ratsmitglieder zu der 
Auffassung, daB der Bericht gekUrzt werden k8nne, ohne 
sein FOrmat grundsätzlich zu ändern. 

Dem Tenor des 1974 diesbezUglich gefaßten Beschlus-
ses llil folgend beschlossen sie daher, daß der Bericht, 
der se t diesem zeitpunkt keine zusanunenfassungen von im 
Rat abgegebenen Erklärungen mehr enthalten hatte, die an 
den Ratspräsidenten oder an den Generalsekretär gerichte
ten und als offizielle Ratsdokumente zirkulierten Dokumente, 
deren Gesamtwortlaut andernorts eingesehen werden kann, 
nicht mahr zusammenfassen werde. Das heißt, im Bericht 
wUrde ledigliCh die Thematik der mit dem Verfahren des Rats 
zusammenhängenden Dokumente angegeben, beispielsweise der 
Anträge auf Einberufung einer Sitzung oder der Einladungen 
zur Teilnahme an den Er8rterungen. Dsr Bericht fUr den 
zeitraum 16. Juni 1985 bis 15. Juni 1984 wurde dementspre
chend erstellt." 
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INTERNATIONALER GERICHTSHOF 116/ 

A. Datum der Wahlen zur Besetzung eines Sitzes im 
Internationalen Gerichtshof 

Auf seiner 2604. Sitzung vom 12. September 1985 setzte der 
Rat die Er(lrterung des PUnk tes "Datum der wahlen zur Besetzung 
eines Sitzes im Internationalen Gerichtshof" 117/ fort. 

Resolution 570 (1985) 
vom 12. september 1985 

Der SiCherheitsrat, 

mit Bedauern Uber den RUcktritt Richter Platon D. Morozows 
sm 23. AUgust 1985, 

ferner feststellend, daß dadurch bis zum Ablauf der Amts
zeit RIchter Morozows ein Sitz im Internationalen Gerichtshof 
frei ist, der nach dem Statut des Gerichtshofs neu besetzt wer
den muß, 

feststellend, daß nach Artikel 14 des Statuts der Zeit
punkt far dIe Wahlen zur Besetzung dieses Sitzes vom Sicher
hei tsrat festgesetzt wird, 

beschließt, daß die Wahlen zur Besetzung dieses Sitzes am 
9. oezember 1985 auf einer Sitzung des Sicherheitsrats und einer 
Sitzung der vierzigsten Tagung der Generalversammlung stattfin
den. 

stimmig veraiiBchIedet. , 
2604. Sitzung ein-Auf der 

Resolutionen bzw. BeschlUsse zu dieser Frage wurden vom Rat 
auch 1946 1948 1951 1953, 1954, 1956, 19571 1958 1959, 
1960, 1963, 1965, 196~, 1969, 1972, 1975, 1978, 1980, 1981, 
1982 und 1984 verabschiedet. 
Vg1. Official Records of the Securitx Council, Fortieth Year, 
Supplement for Octobär, NOvember and Deceffibir 1985 



- 73 -

B. 

Beschluß 

Am 9. Dezember 1985 wählten der Sicherheitsrat auf seiner 
2632. Sitzung und die Generalversammlung auf der 108. Sitzung 
ihrer vierzigsten Tagung Nikolai Konstantinowitsch TQrasow 
(Union der SOzialistischen SOwjetrepubliken) zum Mitglied des 
Internationalen Gerichtshofs zur Besstzung des durch den RIlcktritt 
Richters Platon D1mitriewitsch toI>rozows freigewordenen Sitzes. 
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LISTE DER ERSTMALIG IN DIE TAGESORDNUNG DES SICHER
HEITSRATS IM JAHR 1985 AUFGENOMMENEN PUNKTE 

Anmerkung: AUf jeder Sitzung verabschiedet der Rat auf der 
Grundlage einer im voraus zirkulierten vorläufigen Tagesordnung 
die Tagesordnung fUr die betreffende Sitzung, die Tagesordnung 
l' Ur die einzelnen Sitzungen im Jahre 1985 finden sich 1n den 
Official Records 01' the Security Council, FOrtieth Year. 2566. 
(nicht6ffentlich) bis 2639. Sitzung. 

In der nachstehenden chronologischen Liste sind die einzel
nen Sitzungen aufgefUhrt. auf denen der Rat im Jahre 1985 be
schloß. einen bisher noch nicht behandelten punkt in seine Ta
gesordnung aufzunehmen: 

Tagesordnungspunkt 

Schreiben des Geschäftsträgers a.i. 
der Ständigen Vertretung des 
TSchad bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherhei ts-

Sitzung 

rats vom 28. Januar 1985 •••••••••• 2567. 

Schreiben des Ständigen vertreters 
Nikaraguas bei den Vereinten Natio-
nen an den präsidenten des Sicher
heitsrats vom 6. Mai 1985 ••••••••• 2577. 

Schreiben des Ständigen vertreters 
Botswanas bei den Vereinten Nationen 
an den präsidenten des Sicherheits-
rats vom 17. Juni 1985 •••••••••••• 2598. 

Vereinte Nationen l' Ur eine bessere 
Welt und die Verantwortlichkeit des 
Sicherhei tsrats bei der Erhaltung 
des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit ••••••••••••••• 2608. 

Schreiben des Ständigen vertreters 
Botswanas bei den Vereinten 
Nationen an den präsidenten des 
Sicherheitsrats vom 26. September 
1985 •••••••••••••••••••••••••••••• 2609. 

Schreiben des Ständigen vertreters 
TUnesiens bei den Vereinten Nationen 
an den Präsidenten des Sicherheits-
rats vom 1. Oktober 1985 •••••••••• 2610. 

Datum 

30. Januar 1985 

8. Mai 1985 

21. JUni 1985 

26. september 1985 

30. September 1985 

2. Oktober 1985 
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Tagesordnungspunkt 

SChreiben des Geschäftsträgers a.1. 
der Ständigen Vertretung 
Nikaraguas bei den Vereinten 
Nationen an den präsidenten des 
Sicherhei tsrats VOIII 6. Dezem-
ber 1985 ••••••••••••••••••••••••• 

SChreiben des Ständigen vertreters 
der Vereinigten staaten von Amerika 
bei den Vereinten Nationen an den 
präsidenten des Sicherheitsrats 
vom 16. Dezember 1985 •••••••••••• 

&tzung Detum 

2633. 10. Dezember 1985 

2637. 18. Dezember 1985 
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LISTE DER VOM SICHERHEITSRAT IM JAHR 1985 
VERABSCHIEDETEN RESOLUTIONEN 

ResoluUon 

560 (1985) 

561 (1985) 

562 (1985) 

563 (1985) 

564 (1985) 

565 (1985) 

566 (1985) 

Datum 

12. Mllrz 1985 

17. April 1985 

10. Mai 1985 

21. Mai 1985 

31. Mai 1985 

14. Juni 1985 

19. Juni 1985 

567 (1985) 20. Juni 1985 

568 (1985) 21. Juni 1985 

569 (1985) 26. Juli 1985 

570 (1985) 12. September 1985 

571 (1985) 20. September 1985 

572 (1985) 30. September 1985 

• 

Gegenstand Seite 

Die SUdafrikafrage •••••• 

Oie Lage im Nahen osten • 

Sc~reibendes Ständigen 
vertreters Nikaraguas 
bei den Vereinten 
Nationen an den Präsi
denten des Sicher
heitsrats vom 

18 

3 

6. Mai 1985 ••••••••••• 34 

Die Lage im Nahen OStsn • 

Die Lage im Nahen osten • 
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